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Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 15. Dezember 2008 in der Strafsache gegen R. wegen 

Betruges, qualifiziert begangener Veruntreuung, Urkundenfälschung und ungetreuer 

Geschäftsbesorgung 

 

Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 21. April 2009 in der Strafsache gegen T. wegen 

Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung 

 

Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 19. Mai 2009 in der Strafsache gegen H. wegen 

qualifizierter Veruntreuung und Urkundenfälschung 

 

Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 19. Juni 2009 in der Strafsache gegen W., W. und R. 

wegen gewerbsmässigen Betrugs evtl. qualifizierter Veruntreuung etc. 
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Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 4. Dezember 2009 in der Strafsache gegen K. wegen 

Veruntreuung (evtl. qualifiziert), ungetreuer Geschäftsbesorgung (evtl. qualifiziert), 

Urkundenfälschung, Betrugs 

 

Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 12. Februar 2010 in der Strafsache gegen U. und G. 

wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung etc. 

 

Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 11. Juni 2010 in der Strafsache gegen W. wegen 

gewerbsmässigen Betrugs, evtl. qualifizierter Veruntreuung 

 

Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 27. August 2010 in der Strafsache gegen W. wegen 

qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, Gläubigerschädigung durch 

Vermögensminderung, Urkundenfälschung und Gläubigerbevorzugung 

 

Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 27. Oktober 2010 in der Strafsache gegen S. wegen 

mehrfachen Pfändungsbetruges 

 

 

 

Rechtsprechung des Kantons Zürich 
 

Obergericht 

 

I. Strafkammer 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 8. Januar 2009 in Sachen Staatsanwaltschaft 

Zürich-Sihl und Geschädigte gegen M. betreffend mehrfacher Betrug etc. und Widerruf 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 12. Februar 2009 in Sachen B. gegen 

Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich und Geschädigte betreffend mehrfacher Betrug etc.  

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 27. Februar 2009 in Sachen K. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl sowie Geschädigte betreffend Betrug etc.  

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 9. März 2009 in Sachen E. gegen 

Staatsanwaltschaft See/Oberland sowie Geschädigte betreffend mehrfache Veruntreuung etc. 

und Widerruf 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 16. März 2009 in Sachen L. und H. sowie 

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und weitere Geschädigte gegen H. betreffend mehrfacher 

Betrug 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 19. März 2009 in Sachen S. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat und Geschädigte betreffend mehrfacher Pfändungsbetrug 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 7. Mai 2009 in Sachen K. gegen 

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sowie Geschädigte betreffend mehrfacher 

Pfändungsbetrug etc. und Widerruf 
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Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 2. Juli 2009 in Sachen M. gegen 

Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich sowie Geschädigte betreffend mehrfacher Betrug 

etc.  

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 28. September 2009 in Sachen S., W. und M. 

gegen Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich betreffend Geldwäscherei etc. 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 1. Oktober 2009 in Sachen Staatsanwaltschaft 

Winterthur/Unterland sowie Geschädigte gegen B. betreffend mehrfache Veruntreuung 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 17. Dezember 2009 in Sachen P. gegen 

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sowie Geschädigte betreffend gewerbsmässiger 

Betrug etc.  

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 19. Januar 2010 in Sachen N. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl betreffend mehrfacher Betrug etc. (Rückweisung der 

Strafrechtlichen Abteilung des Schweiz. Bundesgerichtes) 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 4. Februar 2010 in Sachen F. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl betreffend mehrfache Urkundenfälschung etc. und 

Rückversetzung 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 25. März 2010 in Sachen Staatsanwaltschaft 

Zürich-Sihl sowie Geschädigte gegen I. betreffend Veruntreuung 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 12. April 2010 in Sachen G. gegen 

Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich betreffend mehrfache Urkundenfälschung 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 10. Mai 2010 in Sachen Staatsanwaltschaft 

Winterthur/Unterland sowie Geschädigte gegen L. betreffend mehrfache Veruntreuung etc.  

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 8. Juni 2010 in Sachen S. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat sowie Geschädigte betreffend Urkundenfälschung etc.  

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 29. Juni 2010 in Sachen Geschädigte sowie 

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland gegen S. betreffend Urkundenfälschung 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 24. August 2010 in Sachen Geschädigte sowie 

Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich gegen W. sowie W. betreffend gewerbsmässiger 

Betrug etc. (Rückweisung vom Schweiz. Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung) 

 

Urteil des Obergerichts, I. Strafkammer, vom 16. Dezember 2010 in Sachen E. gegen 

Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich sowie Geschädigte betreffend gewerbsmässiger 

Betrug etc.  
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II. Strafkammer 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 10. März 2009 in Sachen Staatsanwaltschaft II 

des Kantons Zürich sowie Geschädigte gegen W. betreffend Urkundenfälschung und 

Widerruf 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 17. März 2009 in Sachen Staatsanwaltschaft 

Zürich-Sihl gegen D. betreffend mehrfachen Betrug etc. und Widerruf 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 24. März 2009 in Sachen M. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich sowie 

Geschädigter betreffend mehrfachen betrügerischen Konkurs etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 16. April 2009 in Sachen G. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat sowie Geschädigte betreffend gewerbsmässigen Betrug 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 21. April 2009 in Sachen Staatsanwaltschaft IV 

des Kantons Zürich gegen V. betreffend mehrfachen Betrug und Widerruf 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 24. April 2009 in Sachen M. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl betreffend mehrfache Veruntreuung etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 5. Mai 2009 in Sachen V. gegen 

Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis sowie Geschädigte betreffend mehrfachen Betrug etc. 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 8. Mai 2009 in Sachen R. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl betreffend Betrug etc. und Widerruf 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 23. Juni 2009 in Sachen Staatsanwaltschaft 

Zürich-Sihl gegen A. betreffend Gehilfenschaft zu Betrug etc. und Widerruf  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 7. Juli 2009 in Sachen K. gegen 

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland betreffend mehrfachen betrügerischen Konkurs und 

Pfändungsbetrug etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 21. August 2009 in Sachen D. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat sowie Geschädigter betreffend mehrfache Veruntreuung  

etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 10. September 2009 in Sachen H. gegen 

Geschädigte sowie Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich sowie Drittansprecher 

betreffend gewerbsmässigen Betrug etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 1. Oktober 2009 in Sachen H. gegen 

Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich betreffend gewerbsmässigen Betrug etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 1. Oktober 2009 in Sachen L. gegen 

Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich betreffend gewerbsmässigen Betrug etc.  
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Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 1. Oktober 2009 in Sachen Z. gegen 

Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich betreffend Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem 

Betrug etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 5. Februar 2010 in Sachen S. gegen 

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sowie Geschädigte betreffend mehrfache 

Veruntreuung 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 5. März 2010 in Sachen P. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat sowie Geschädigte betreffend mehrfachen Betrug 

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 7. Mai 2010 in Sachen Staatsanwaltschaft 

Zürich-Limmat gegen K. betreffend gewerbsmässigen Betrug etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 22. September 2010 in Sachen G. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat sowie Geschädigte betreffend Veruntreuung etc.  

 

Urteil des Obergerichts, II. Strafkammer, vom 13. Dezember 2010 in Sachen Geschädigte 

gegen K. betreffend mehrfache Veruntreuung etc. und Widerruf 

 

 

 

Rechtsprechung des Kantons Thurgau 
 

Obergericht 

 

Urteil des Obergerichts vom 20. September 2005 in Sachen B. gegen Staatsanwaltschaft etc. 

betreffend Brandstiftung, Betrug und mehrfacher unvollendeter Versuch dazu, mehrfache 

Urkundenfälschung, mehrfache Sachentziehung, mehrfacher Hausfriedensbruch, mehrfache 

Widerhandlung gegen das ANAG 

 

Urteil des Obergerichts vom 20. September 2005 in Sachen L. gegen Staatsanwaltschaft etc. 

betreffend gewerbsmässiger Betrug, mehrfacher Diebstahl etc. (Strafzumessung, 

Schadenersatz und Beschlagnahme) 

 

Urteil des Obergerichts vom 4. April 2006 in Sachen O. gegen Staatsanwaltschaft etc. 

betreffend vorsätzliche, allenfalls fahrlässige Tötung, mehrfache Tätlichkeit, 

Sachbeschädigung, allenfalls mehrfachen Betrug, mehrfachen Hausfriedensbruch, allenfalls 

mehrfache Urkundenfälschung, einfache und grobe Verletzung von Verkehrsregeln, Fahren in 

angetrunkenem Zustand, versuchte Vereitelung einer Blutprobe, pflichtwidriges Verhalten bei 

Unfall, mehrfaches Fahren trotz Entzugs des Führerausweises und Unterlassen von 

Meldepflichten 

 

Urteil des Obergerichts vom 31. August 2006 in Sachen W. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte 
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Urteil des Obergerichts vom 5. September 2006 in Sachen D. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl, bandenmässiger Raub, mehrfache 

Sachbeschädigung, mehrfacher Betrug, mehrfacher Versuch des betrügerischen Missbrauchs 

einer Datenverarbeitungsanlage, mehrfacher Hausfriedensbruch, mehrfache 

Urkundenfälschung, mehrfaches Erschleichen einer falschen Beurkundung, mehrfache 

Widerhandlung gegen das BetmG, mehrfache Widerhandlung gegen das Transportgesetz 

 

Urteil des Obergerichts vom 12. September 2006 in Sachen D. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung und mehrfache 

Urkundenfälschung 

 

Urteil des Obergerichts vom 14. November 2006 in Sachen K. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend Urkundenfälschung 

 

Urteil des Obergerichts vom 30. November 2006 in Sachen J. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend gewerbsmässiger Betrug und mehrfache Urkundenfälschung 

 

Urteil des Obergerichts vom 22. Februar 2007 in Sachen S. gegen Staatsanwaltschaft etc. 

betreffend gewerbsmässiger, teils versuchter Betrug 

 

Urteil des Obergerichts vom 17. April 2007 in Sachen H. gegen Staatsanwaltschaft betreffend 

Betrug und Urkundenfälschung 

 

Urteil des Obergerichts vom 5. Juli 2007 in Sachen A. gegen Staatsanwaltschaft betreffend 

mehrfache qualifizierte Veruntreuung und mehrfache Urkundenfälschung im Amt 

 

Urteil des Obergerichts vom 18. September 2007 in Sachen W. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend mehrfache Veruntreuung, mehrfacher Betrug, mehrfache ungetreue 

Geschäftsbesorgung, Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, Misswirtschaft, 

Unterlassung der Buchführung, Gläubigerbevorzugung sowie mehrfache Urkundenfälschung 

 

Urteil des Obergerichts vom 15. November 2007 in Sachen G. gegen Staatsanwaltschaft etc. 

betreffend Betrugsversuch und Irreführung der Rechtspflege 

 

Urteil des Obergerichts vom 29. November 2007 in Sachen S. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend versuchter qualifizierter Raub, mehrfache Sachbeschädigung, mehrfacher 

Verstrickungsbruch, Ungehorsam im Betreibungsverfahren, mehrfache Brandstiftung, 

Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch 

 

Urteil des Obergerichts vom 15. April 2008 in Sachen B. und J. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte 

 

Urteil des Obergerichts vom 4. September 2008 in Sachen K. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend Begünstigung, Geldwäscherei, mehrfache Gehilfenschaft zu Widerhandlungen 

gegen das BetmG 

 

Urteil des Obergerichts vom 16. September 2008 in Sachen W. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend mehrfache Veruntreuung, mehrfacher Betrug, mehrfache ungetreue 

Geschäftsbesorgung, Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, Misswirtschaft, 

Unterlassung der Buchführung, Gläubigerbevorzugung sowie mehrfache Urkundenfälschung 
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Urteil des Obergerichts vom 16. Oktober 2008 in Sachen W. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend gewerbsmässiger Betrug 

 

Urteil des Obergerichts vom 9. Dezember 2008 in Sachen B. und J. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte 

 

Urteil des Obergerichts vom 30. April 2009 in Sachen P. gegen Staatsanwaltschaft betreffend 

gewerbsmässiger Betrug und Betrugsversuch, mehrfache Veruntreuung, mehrfache 

Urkundenfälschung 

 

Urteil des Obergerichts vom 11. Juni 2009 in Sachen R. gegen Staatsanwaltschaft betreffend 

mehrfacher Betrug, mehrfacher Pfändungsbetrug, Vernachlässigung von Unterhaltspflichten 

und Widerruf 

 

Urteil des Obergerichts vom 16. Juni 2009 in Sachen Staatsanwaltschaft gegen W. betreffend 

mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung, Unterdrückung von Urkunden, mehrfache 

Amtsanmassung, mehrfache Urkundenfälschung im Amt sowie eventuell Steuerbetrug 

 

Urteil des Obergerichts vom 20. August 2009 in Sachen H. gegen Staatsanwaltschaft 

betreffend gewerbsmässiger Betrug, allenfalls mehrfache Veruntreuung, mehrfache, teils 

grobe Verletzung von Verkehrsregeln und mehrfaches Fahren trotz Führerausweisentzugs 

 

Urteil des Obergerichts vom 1. Juni 2010 in Sachen K. gegen Staatsanwaltschaft etc. 

betreffend Betrug 

 

Urteil des Obergerichts vom 6. Juli 2010 in Sachen H. gegen Staatsanwaltschaft betreffend 

mehrfache Veruntreuung und Versuch dazu, qualifizierte Widerhandlungen gegen das BetmG 

und mehrfache Gehilfenschaft dazu, Verletzung von Verkehrsregeln, Fahren in fahrunfähigem 

Zustand, Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit und mehrfaches 

Führen eines Motorfahrzeugs trotz Entzugs des Führerausweises 

 

 

 

Rechtsprechung des Kantons St. Gallen 
 

Kantonsgericht 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 5. April 2006 in der Sache Staat gegen F. 

betreffend Veruntreuung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 2. Mai 2006 in der Sache Staat gegen S. 

betreffend qualifizierte Veruntreuung (Rückweisung vom Bundesgericht) 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 17. Mai 2006 in der Sache Staat gegen B. 

betreffend Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 24. Oktober 2006 in der Sache Staat gegen 

J. betreffend Misswirtschaft 
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Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 7. November 2006 in der Sache Staat 

gegen S. betreffend gewerbsmässige Hehlerei, Anstiftung zur Urkundenfälschung, 

Geldwäscherei und mehrfache ordnungswidrige Führung der Geschäftsbücher 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 19. Februar 2007 in der Sache Staat gegen 

P. betreffend mehrfache Veruntreuung, mehrfache Sachbeschädigung, gewerbsmässigen 

Betrug, gewerbsmässigen Check- und Kreditkartenmissbrauch, mehrfache Erpressung, 

gewerbsmässigen Hehlerei, Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung, 

Unterlassung der Buchführung, üble Nachrede, mehrfache Beschimpfung, mehrfache 

Drohung, mehrfache Nötigung, Freiheitsberaubung, mehrfachen Hausfriedensbruch, 

mehrfache Urkundenfälschung, Gewalt und Drohung gegen Beamte, falsche Anschuldigung, 

ordnungswidrige Führung der Geschäftsbücher, mehrfaches Führen eines Motorfahrzeuges 

ohne Führerausweis, Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Aufenthalt und 

Niederlassung der Ausländer (ANAG), Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die 

Arbeitsvermittlung und den Personenverleih (AVG), Widerhandlung gegen das Waffengesetz 

(Vergehen) und nachträgliche richterliche Anordnung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 23. Mai 2007 in der Sache Staat gegen J. 

betreffend Veruntreuung, Betrug 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 3. Juli 2007 in der Sache Staat gegen W. 

betreffend Hehlerei, versuchten Betrug, Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über 

Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, Betäubungsmittelkonsum und Diebstahl, 

mehrfacher Pfändungsbetrug, Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte, 

versuchte Nötigung, Betäubungsmittelkonsum 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 20. August 2007 in der Sache Staat gegen 

B. betreffend mehrfache Veruntreuung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 21. August 2007 in der Sache Staat gegen 

Z. betreffend einfache Körperverletzung, mehrfache Veruntreuung, mehrfachen Betrug, 

ungetreue Geschäftsbesorgung, mehrfache Urkundenfälschung, ordnungswidrige Führung der 

Geschäftsbücher 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 23. August 2007 in der Sache Staat gegen 

M. betreffend Veruntreuung, evtl. ungetreue Geschäftsbesorgung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 10. September 2007 in der Sache Staat 

gegen B. und K. betreffend mehrfache Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung, 

Misswirtschaft 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 18. September 2007 in der Sache Staat 

gegen J. betreffend Misswirtschaft (Rückweisung vom Bundesgericht) 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 21. November 2007 in der Sache Staat 

gegen R. betreffend Betrug, mehrfachen versuchten Betrug, mehrfache Veruntreuung, 

Erschleichung einer falschen Beurkundung, mehrfaches Fahren trotz Führerausweisentzugs, 

mehrfache Verletzung der Verkehrsregeln, Fahren in angetrunkenem Zustand 
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Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 23. Januar 2008 in der Sache Staat gegen 

H. und H. betreffend gewerbsmässigen Betrug, mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache 

qualifizierte Veruntreuung, mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung, mehrfache 

qualifizierte Geldwäscherei, gegen B. betreffend gewerbsmässigen Betrug, mehrfache 

qualifizierte Veruntreuung, mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung, mehrfache 

qualifizierte Geldwäscherei und gegen K. betreffend gewerbsmässigen Betrug, mehrfache 

qualifizierte Veruntreuung, mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 5. März 2008 in der Sache Staat gegen G. 

betreffend Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug, Verfügung über mit Beschlag belegte 

Vermögenswerte, Urkundenfälschung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 6. März 2008 in der Sache Staat gegen B. 

betreffend Veruntreuung, gewerbsmässigen Betrug, Misswirtschaft, Urkundenfälschung, 

nachträgliche richterliche Anordnung (Rückweisung vom Bundesgericht) 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 11. März 2008 in der Sache Staat gegen E. 

betreffend versuchten Betrug, Irreführung der Rechtspflege, Veruntreuung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 14. April 2008 in der Sache Staat gegen S. 

betreffend mehrfache Veruntreuung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 9. Juni 2008 in der Sache Staat gegen M. 

betreffend Vernachlässigung von Unterhaltspflichten, mehrfachen Betrug, evtl. Veruntreuung, 

Führen eines Motorfahrzeugs in angetrunkenem Zustand, versuchte Vereitelung einer 

Blutprobe, grobe Verkehrsregelverletzung, Veruntreuung, mehrfaches Führen eines 

Motorfahrzeuges trotz Führerausweisentzugs 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 24. Juni 2008 in der Sache Staat gegen B. 

betreffend Betrug, versuchten Betrug, mehrfachen Hausfriedensbruch, Urkundenfälschung, 

Irreführung der Rechtspflege 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 1. Juli 2008 in der Sache Staat gegen P. 

betreffend Betrug, Urkundenfälschung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 18. August 2008 in der Sache Staat gegen 

G. betreffend Veruntreuung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 20. August 2008 in der Sache Staat gegen 

Z. betreffend Betrug, Urkundenfälschung, Vernachlässigung von Unterhaltspflichten 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 26. August 2008 in der Sache Staat gegen 

R. betreffend Betrug, mehrfachen versuchten Betrug, mehrfache Veruntreuung, Erschleichung 

einer falschen Beurkundung, mehrfaches Fahren trotz Führerausweisentzugs, mehrfache 

Verletzung der Verkehrsregeln, Fahren in angetrunkenem Zustand (Rückweisung vom 

Bundesgericht) 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 2. September 2008 in der Sache Staat 

gegen N. betreffend Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte, planmässige 

Verleumdung, versuchte Nötigung 



 XIX 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 30. Oktober 2008 in der Sache Staat gegen 

R. betreffend mehrfache qualifizierte Veruntreuung, mehrfache Urkundenfälschung, Führen 

eines Motorfahrzeuges in angetrunkenem Zustand, üble Nachrede  

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 3. November 2008 in der Sache Staat 

gegen M. betreffend mehrfache qualifizierte Veruntreuung, Widerhandlung gegen das 

Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer und gegen E. betreffend 

mehrfache qualifizierte Veruntreuung, Begünstigung, mehrfache Widerhandlung gegen das 

Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 15. Dezember 2008 in der Sache Staat 

gegen M. betreffend betrügerischen Konkurs, gewerbsmässige Warenfälschung, 

gewerbsmässige Markenrechtsverletzung, gewerbsmässigen betrügerischen Markengebrauch, 

nachträgliche richterliche Anordnung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 17. Dezember 2008 in der Sache Staat 

gegen W. betreffend mehrfache Veruntreuung, mehrfache qualifizierte ungetreue 

Geschäftsbesorgung, mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 11. Februar 2009 in der Sache Staat gegen 

S. betreffend Veruntreuung, versuchten Betrug, mehrfachen Betrug, mehrfache versuchte 

Nötigung, mehrfache Nötigung, mehrfache Urkundenfälschung, Anstiftung zu Irreführung der 

Rechtspflege, Irreführung der Rechtspflege, einfache Körperverletzung während der Ehe 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 12. Februar 2009 in der Sache Staat gegen 

F. betreffend ungetreue Geschäftsbesorgung, unwahre Angaben über kaufmännische 

Gewerbe, mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache Misswirtschaft 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 12. Februar 2009 in der Sache Staat gegen 

G. betreffend mehrfache Misswirtschaft 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 25. März 2009 in der Sache Staat gegen 

W. betreffend Veruntreuung, eventuell ungetreue Geschäftsbesorgung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 30. Juni 2009 in der Sache Staat gegen S. 

betreffend mehrfache Veruntreuung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 1. September 2009 in der Sache Staat 

gegen F. betreffend mehrfache Veruntreuung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 19. Oktober 2009 in der Sache Staat gegen 

H. betreffend gewerbsmässigen Betrug, mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache 

qualifizierte Veruntreuung, mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung, mehrfache 

qualifizierte Geldwäscherei (Rückweisung vom Bundesgericht) und gegen H. betreffend 

gewerbsmässigen Betrug, mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache qualifizierte 

Veruntreuung, mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung, mehrfache qualifizierte 

Geldwäscherei, mehrfache mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Rückweisung vom 

Bundesgericht) 

 



 XX 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 21. Oktober 2009 in der Sache Staat gegen 

Z. betreffend versuchten Betrug 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 13. Januar 2010 in der Sache Staat gegen 

A. betreffend gewerbsmässigen Betrug, mehrfache Urkundenfälschung, Veruntreuung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 13. Januar 2010 in der Sache Staat gegen 

S. betreffend gewerbsmässigen Betrug, mehrfache Urkundenfälschung, grobe 

Verkehrsregelverletzung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 26. Januar 2010 in der Sache Staat gegen 

K. und C. betreffend Mord, mehrfachen Betrug, Betrugsversuch (Zivilforderung) und gegen 

B. betreffend Gehilfenschaft zu Mord, Betrug, Betrugsversuch (Vertretungskosten) 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 1. März 2010 in der Sache Staat gegen M. 

betreffend gewerbsmässigen Betrug, mehrfache Urkundenfälschung 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 2. März 2010 in der Sache Staat gegen R. 

betreffend mehrfache schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfache 

Geldwäscherei, Widerhandlung gegen das Waffengesetz 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 13. April 2010 in der Sache Staat gegen U. 

betreffend schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom18. Mai 2010 in der Sache Staat gegen S. 

betreffend gewerbsmässigen Betrug, eventualiter mehrfache Veruntreuung, mehrfache 

Urkundenfälschung, mehrfache Geldwäscherei 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 9. Juni 2010 in der Sache Staat gegen W. 

betreffend Unterlassung der Buchführung, ungetreue Geschäftsbesorgung, evtl. 

Veruntreuung, Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung, Misswirtschaft, 

Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, 

Vergehen gegen das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenvorsorge 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 23. Juni 2010 in der Sache Staat gegen S. 

betreffend mehrfache Veruntreuung (Rückweisung vom Bundesgericht) 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 5. Juli 2010 in der Sache Staat gegen M. 

betreffend Betrug, Urkundenfälschung, Anstiftung zu falschem Zeugnis 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 7. Juli 2010 in der Sache Staat gegen N. 

betreffend mehrfachen, teilweise versuchten Betrug, mehrfache Urkundenfälschung, 

mehrfache Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, mehrfache 

Widerhandlung gegen das kantonale Steuergesetz 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 7. Juli 2010 in der Sache Staat gegen N. 

betreffend Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug 

 



 XXI 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 20. August 2010 in der Sache Staat gegen 

A. betreffend qualifizierte Brandstiftung, Brandstiftung, versuchten Betrug, Widerhandlung 

gegen das Waffengesetz 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 2. November 2010 in der Sache Staat 

gegen H. betreffend qualifizierte Veruntreuung, gewerbsmässigen Betrug, Geldwäscherei, 

Pornographie 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 3. November 2010 in der Sache Staat 

gegen W. betreffend Veruntreuung (Rückweisung vom Bundesgericht) 

 

Entscheid des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 3. November 2010 in der Sache Staat 

gegen W. betreffend Urkundenfälschung, Diebstahl, Drohung, Beschimpfung, Missbrauch 

einer Fernmeldeanlage 

 

Urteil des Kantonsgerichts, Strafkammer, vom 13. Januar 2011 in der Sache Staat gegen K. 

betreffend mehrfache Veruntreuung, versuchten Betrug, mehrfache Widerhandlung gegen das 

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Widerhandlung gegen das 

Urheberrechtsgesetz 

 

 

 

 

 



 XXII 

Abkürzungsverzeichnis 
 

 
Abs.   Absatz 

AG   Aktiengesellschaft 

al.   Alinea 

ANAG  Bundesgesetz vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung  

   der Ausländer (in Kraft bis 31.12.2007) 

Art.    Artikel 

Aufl.   Auflage 

AuG   Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und  

   Ausländer (Ausländergesetz) (in Kraft seit 1. Januar 2008) 

 

BE   Kanton Bern 

BetmG  Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die  

   psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) 

betr.   betreffend 

BGE   Bundesgerichtsentscheid 

BGer   Bundesgericht 

BSK   Basler Kommentar 

bspw.  beispielsweise 

BV   Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom  

   18. April 1999 

bzw.   beziehungsweise 

 

d.h.   das heisst  

 

E.   Erwägung 

EJPD  Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

EMRK  Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte  

   und Grundfreiheiten 

etc.   et cetera 

evtl.   eventuell 

 

f.   folgende/s/r 

ff.   fortfolgende/s/r 

Fn.   Fussnote 

 

GStA  Generalstaatsanwaltschaft 

 

Hrsg.   Herausgeber 

 

inkl.   inklusive 

i.S.    in Sachen  

 

KGer   Kantonsgericht 

KSBS  Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz 

 

LCR   Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière  

lit.   Litera 



 XXIII 

MStG  Militärstrafgesetz 

m.w.H.  mit weiterem Hinweis / mit weiteren Hinweisen 

 

N.   Note 

 

OGer   Obergericht 

 

S.    Seite 

SG   Kanton St. Gallen 

StGB   Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 

StPO   Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007  

SVG   Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 

 

TG   Kanton Thurgau 

 

u.a.   unter anderem 

UNO-Pakt II Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und  

   politische Rechte  

usw.   und so weiter 

 

VBR   Verband Bernischer Richter und Richterinnen 

vgl.   vergleichsweise  

 

WSG   Wirtschaftsstrafgericht 

 

z.B.   zum Beispiel 

ZG   Kanton Zug 

ZH   Kanton Zürich 

Ziff.   Ziffer 

ZStrR  Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 



 XXIV 

Kurzfassung 
 

 
Der Wirtschaftskriminalität kommt seit längerer Zeit eine hohe Bedeutung zu. Der Begriff der 

Wirtschaftskriminalität ist zwar nicht abschliessend definiert, doch steht zumindest fest, dass 

die im Fokus dieser Masterarbeit stehenden Straftaten dem Wirtschaftsstrafrecht angehören. 

Es sind dies: Veruntreuung (Art. 138 StGB), Betrug (Art. 146 StGB), ungetreue 

Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug (Art. 163 

StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), Misswirtschaft 

(Art. 165 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Bevorzugung eines 

Gläubigers (Art. 167 StGB), Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte (Art. 169 

StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) und Geldwäscherei (Art. 305
bis

 StGB).  

 

Auf der Suche nach einheitlichen Rechtsanwendungen oder gar Richtlinien in der 

Strafzumessung im Wirtschaftsstrafrecht stösst man mehrheitlich ins Leere. Mit dem Wunsch 

nach Einheitlichkeit in der Strafzumessung soll mit der vorliegenden Masterarbeit auch für 

die ausgewählten Delikte im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts ein gemeinsamer Nenner als 

Ausgangslage für die Strafzumessung geschaffen werden. 

 

Die vorliegende Masterarbeit verschafft zunächst einen Überblick über die Elemente der 

Strafzumessung, mit besonderem Fokus auf deren Bedeutung im Wirtschaftsstrafrecht. 

Anschliessend wird das zu Grunde liegende Strafzumessungsmodell vorgestellt, welches auf 

dem Weg zum konkreten Strafmass von einem Referenzsachverhalt und der dazugehörigen 

Referenzstrafe ausgeht, entsprechend den Abweichungen im Vergleich zum 

Referenzsachverhalt die Einsatzstrafe objektiver Tatschwere festlegt und anschliessend die 

Individualisierung der Strafe vornimmt, indem die subjektiven Tatkomponenten sowie die 

Täterkomponenten berücksichtigt werden.  

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die für die Strafzumessung bei Veruntreuung (Art. 138 

Ziff. 1 al. 2 StGB), Betrug (Art. 146 Abs. 1 StGB), ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 

Ziff. 1 al. 3 StGB) sowie Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 Ziff. 1 

StGB) erarbeiteten Listen dargestellt, welche nach der Struktur des vorgenannten 

Strafzumessungsmodells erarbeitet wurden und auf der kantonalen, letztinstanzlichen 

Rechtsprechung der letzten zwei bis fünf Jahre aus den Kantonen Zug, Bern, Zürich, Thurgau 

und St. Gallen basieren. Die Listen enthalten die bei den vier Tatbeständen denkbaren 

Strafzumessungsfaktoren sowie Vorschläge zu deren Gewichtung in Prozenten. 

 

Diese Ergebnisse sollen in der Praxis für die Staatsanwaltschaften, die im Rahmen ihrer 

Strafbefehlskompetenz eine Strafe zumessen oder im Rahmen der Anklage ein 

entsprechendes Strafmass beantragen, sowie für die verschiedenen Gerichtsinstanzen, welche 

in ihren Urteilen die Strafe festsetzen, bei der alltäglichen Arbeit ein Hilfsmittel darstellen 

und letztlich zu einer begrüssenswerten, gleichmässigeren, einheitlicheren und 

transparenteren Strafzumessung im Wirtschaftsstrafrecht beitragen. 
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1.  Einleitung  
 

 
Der Wirtschaftskriminalität kommt seit längerer Zeit eine hohe Bedeutung zu. So führten 

parlamentarische Anliegen, die sich mit der Wirtschaftskriminalität befassten, bereits im Jahre 

1978 dazu, dass der Bundesrat an die Expertenkommission für die Revision des 

Strafgesetzbuches den Auftrag erteilte, die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des 

Militärstrafgesetzes über die Vermögensdelikte und die Urkundenfälschung insbesondere 

darauf zu überprüfen, ob die geltenden Bestimmungen genügen, um die 

Wirtschaftskriminalität wirksam zu bekämpfen. Im Zuge der Revision hielt die 

Expertenkommission fest, dass sich bisher die als Wirtschaftskriminalität bezeichneten 

Machenschaften als ausgewachsene Betrügereien, als Veruntreuungen, ungetreue 

Geschäftsführung oder Schuldbetreibungsdelikte entpuppt hätten. Zuweilen hätten wenigstens 

leichtere Straftaten nachgewiesen werden können, wie leichtsinniger Konkurs oder 

Unterlassung der Buchführung. Die Kommission bezog bei ihrer Prüfung ebenfalls Delikte 

betreffend Urkundenfälschung mit ein, da die Wirtschaftskriminalität häufig zu 

Urkundenfälschungen führe.
1
 

 

Auch in der Literatur kam man Anfang der 80er-Jahre zum Schluss, dass 

Wirtschaftskriminalität unter anderem in Form von Betrug, Urkundenfälschung, strafbaren 

Handlungen mit dem gemeinsamen Tatbestandselement des Vertrauensmissbrauchs, 

z.B. Veruntreuung, oder Konkursdelikten begangen wird und diese Form der Kriminalität der 

schweizerischen Wirtschaft nach grober Schätzung jedes Jahr einen Schaden von Hunderten 

von Millionen Franken zufügt, mithin der durch wirtschaftskriminelle Handlungen bewirkte 

materielle Schaden zwei- oder dreimal so hoch ist wie in allen übrigen Deliktsfällen.
2
  

 

Im Jahr 1988 zeichnete sich bei der Erarbeitung der Botschaft betreffend die 

Vermögensdelikte im Weiteren ab, dass auch die Geldwäscherei mittlerweile eine besondere 

Bedeutung (politisch und gesetzgebungstechnisch) erlangt hatte.
3
 Die Arbeitsgruppe kam 

letztlich zum Schluss, dass es keine allgemein gültige Definition des Begriffes 

„Wirtschaftskriminalität“ gebe, es mithin auch nicht möglich sei, die Strafbestimmungen zur 

Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität systematisch zusammenzufassen.
4
 

 

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch auch wenn der Begriff der 

Wirtschaftskriminalität nicht abschliessend definiert ist, steht zumindest fest, dass die im 

Fokus dieser Masterarbeit stehenden Straftaten dem Wirtschaftsstrafrecht angehören. Es sind 

dies: Veruntreuung (Art. 138 StGB), Betrug (Art. 146 StGB), ungetreue 

Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug 

(Art. 163 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), 

Misswirtschaft (Art. 165 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), 

Bevorzugung eines Gläubigers (Art. 167 StGB), Verfügung über mit Beschlag belegte 

Vermögenswerte (Art. 169 StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) und 

Geldwäscherei (Art. 305
bis

 StGB).  

                                                 
1
  Bericht EJPD zum Vorentwurf über die Änderung des StGB und des MStG betr. die strafbaren Handlungen 

gegen das Vermögen und die Urkundenfälschung von 1985, S. 1, 4, 62 f.  
2
  Voyame, in: Wirtschaftskriminalität, S. 24 f.  

3
  Protokoll der 2. Sitzung vom 29.11.1988 der Arbeitsgruppe des EJPD für die Erarbeitung der Botschaft betr. 

die Vermögensdelikte, S. 3.  
4
  Protokoll der 3. Sitzung vom 13.02.1989 der Arbeitsgruppe des EJPD für die Erarbeitung der Botschaft betr. 

die Vermögensdelikte, S. 14, 16.  
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Auf der Suche nach einheitlichen Rechtsanwendungen oder gar Richtlinien in der 

Strafzumessung im Wirtschaftsstrafrecht stösst man mehrheitlich ins Leere. 

Gesamtschweizerisch sind nur gerade in vier Kantonen in den Richtlinien zur Strafzumessung 

Delikte aus dem Wirtschaftsstrafrecht enthalten.
5
 Im Gegensatz zur Massendelinquenz, 

insbesondere Straftaten des Betäubungsmittel- oder Strassenverkehrsgesetzes, wofür mit 

Strafzumessungstabellen
6
 und –richtlinien

7
 bereits nützliche Hilfsmittel bezüglich der 

Strafzumessung geschaffen wurden, ist man im Wirtschaftsstrafrecht immer noch auf sich 

alleine gestellt, um eine dem Verschulden angemessene Strafe zuzumessen. Doch welches 

Vorgehen scheint angemessen? Über den Daumen zu peilen und aufgrund der eigenen 

Intuition eine Strafe festzusetzen, kann wohl keine geeignete Lösung darstellen. Im Gegenteil, 

führt diese individuelle Vorgehensweise doch zu einer unkoordinierten, unregelmässigen 

Strafzumessungspraxis und damit zu den entsprechenden Unterschieden nicht nur zwischen 

den einzelnen Kantonen, sondern auch zwischen verschiedenen Instanzen innerhalb desselben 

Kantons und gar zwischen verschiedenen Personen innerhalb desselben Amtes. Im Ergebnis 

herrscht auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden und der urteilenden Gerichte eine 

Ungleichheit im Bereich der Strafzumessung und ergo auf der Seite des Beurteilten eine 

entsprechende (Rechts-)Unsicherheit. 

 

Mit dem Wunsch nach Einheitlichkeit in der Strafzumessung soll mit der vorliegenden 

Masterarbeit auch für die ausgewählten Delikte im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts ein 

gemeinsamer Nenner als Ausgangslage für die Strafzumessung geschaffen werden, dies unter 

Einbezug der kantonalen, letztinstanzlichen Rechtsprechung der letzten zwei bis fünf Jahre 

aus den Kantonen Zug, Bern, Zürich, Thurgau und St. Gallen.  

 

Die Ergebnisse sollen in der Praxis für die Staatsanwaltschaften, die im Rahmen ihrer 

Strafbefehlskompetenz eine Strafe zumessen oder im Rahmen der Anklage ein 

entsprechendes Strafmass beantragen, sowie für die verschiedenen Gerichtsinstanzen, welche 

in ihren Urteilen die Strafe festsetzen, bei der alltäglichen Arbeit ein Hilfsmittel darstellen.  

 

Die vorliegende Masterarbeit verschafft zunächst einen Überblick über die Elemente der 

Strafzumessung, mit besonderem Fokus auf deren Bedeutung im Wirtschaftsstrafrecht. 

Anschliessend wird das zu Grunde liegende Strafzumessungsmodell vorgestellt, anhand 

dessen in den darauf folgenden Kapiteln für einzelne Delikte des Wirtschaftsstrafrechts 

jeweils ein Referenzsachverhalt, eine Referenzstrafe, sowie die nach kantonaler 

Rechtsprechung erhöhend oder mindernd zu berücksichtigenden Strafzumessungsfaktoren bei 

der Einsatzstrafe objektiver Tatschwere, bei den subjektiven Tatkomponenten und bei den 

Täterkomponenten dargestellt werden.  

 

 

 

 

                                                 
5
  Gemäss KSBS-Umfrage betr. Strafzumessungsrichtlinien, an welcher 20 Kantone teilnahmen. Ersichtlich 

in: Kiener, Den Tarif durchgeben?, Anhang S. 41.  
6
  Z.B. Tabelle Hansjakob für Betäubungsmitteldelikte (Heroin und Kokain).  

7
  Z.B. Kanton Bern: Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richter und Richterinnen 

(VBR) für Delikte im Strassenverkehr; Gesamtschweizerisch: Empfehlungen der KSBS in den Bereichen 

SVG und BetmG.  
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2.  Strafzumessung 
 

 

2.1  Allgemeine Grundsätze 

 
„Wieso erhalte ich eine wesentlich höhere Freiheitsstrafe als andere Täter, die das gleiche 

Delikt begangen haben?“ „Warum muss ich eine solch hohe Geldstrafe bezahlen, 

währenddessen andere Täter für dieselbe Straftat eine tiefere Geldstrafe erhalten?“ „Wieso 

habe gerade ich unter uns Tätern die höchste Strafe kassiert?“ Solche Fragen hinsichtlich des 

Strafmasses sind letztlich die zentralen Fragen, die sich die Verurteilten stellen und ohne 

diese beantwortet zu erhalten und die Antworten verstanden zu haben, sie das Urteil nicht 

oder nur schwerlich akzeptieren können.  

 

Salopp ausgedrückt ist es die Aufgabe der Strafzumessung, aus Umständen ein Strafmass 

herzuleiten. Weniger salopp ist dahingegen die konkrete Umsetzung in der Praxis, denn die 

Strafzumessung steht dabei unter den Geboten der Verhältnismässigkeit, Billigkeit, 

Rechtsgleichheit, Begründung, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit und 

Rechtssicherheit.
8
 Im Rahmen der Strafzumessung, deren Leitmotiv es ist, zu einer 

verhältnismässigen, verschuldensadäquaten Strafe zu führen
9
, soll für den Verurteilten 

nachvollziehbar werden, wieso seine Strafe in einer Freiheitsstrafe von genau so vielen 

Jahren, Monaten oder Tagen, in einer Geldstrafe von genau so vielen Tagessätzen oder in 

gemeinnütziger Arbeit von genau so vielen Stunden besteht. Das (ideale) Urteil soll mithin in 

der Begründung der Strafzumessung konkret und detailliert darüber Aufschluss geben, 

welcher Umstand bzw. Strafzumessungsfaktor inwiefern gewichtet wurde. Damit wird für den 

Verurteilten über die Nachvollziehbarkeit hinaus auch die Richtigkeit der Bemessung 

überprüfbar.  

 

 

2.2  Anforderungen aus Gesetz und Rechtsprechung 

 
Die gesetzlichen Anforderungen an die Strafzumessung sind in den Art. 47-51 StGB 

niedergeschrieben. Nach Art. 47 StGB ist für die Strafzumessung folgender Grundsatz 

anzuwenden: 

 

„Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es 

berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung 

der Strafe auf das Leben des Täters. 

 

Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des 

betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den 

Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter 

nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder 

Verletzung zu vermeiden.“ 

 

                                                 
8
  Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 3.  

9
  Vgl. Art. 47 StGB. 



 - 4 - 

Die Lehre kritisiert diese Bestimmung zur Festlegung des Strafmasses als äusserst 

summarische Grundlage und in hohem Grade interpretationsbedürftige Vorschrift und 

bezeichnet diesen Zustand der Strafzumessung ohne genauere Kriterien als unbefriedigend.
10

  

 

Das Gericht bemisst als Akt der Rechtsanwendung innerhalb dieser „Schranken“ die Strafe, 

wobei dem Sachrichter nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein erheblicher 

Ermessensspielraum bei der Gewichtung der einzelnen Strafzumessungskomponenten 

innerhalb des jeweiligen Strafrahmens zusteht.
11

 Zumindest beendete das Bundesgericht im 

Jahre 1990 die Phase der nichtssagenden, allgemeinen Floskeln, die bis dahin in der 

Begründung der Strafzumessung vorherrschten, und setzte mit BGE 116 IV 4 und 

BGE 116 IV 288 neue Massstäbe
12

: Der neue Standard der Strafzumessungsbegründung 

verlangte von da an, dass alle Elemente bezeichnet werden müssen, auf die sich die 

Strafzumessung stützt, und zwar so, dass festgestellt werden kann, ob alle massgebenden 

Gesichtspunkte berücksichtigt worden und wie sie gewichtet worden sind,
13

 d.h. ob und in 

welchem Masse sie strafmindernd oder straferhöhend in die Waagschale gefallen sind.
14

  

 

Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den besonderen Anforderungen an die 

Begründung der Strafzumessung wurde schliesslich auf gesetzlicher Ebene, und zwar in 

Art. 50 StGB, unter der Marginalie Begründungspflicht verankert:  

 

„Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für 

die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.“ 

 

Die Überlegungen, die bei der Bemessung der Strafe zu den wesentlichen schuldrelevanten 

Strafzumessungskomponenten, inkl. den Strafmilderungs- und Strafschärfungsgründen, 

gemacht wurden, müssen somit in den Grundzügen im Urteil dargestellt werden, wobei 

diejenigen Faktoren, die speziell ins Gewicht fallen, besonders eingehend auszuführen sind.
15

 

Eine detaillierte Strafzumessungsbegründung ist notwendig, um diese Wertungen transparent 

erscheinen zu lassen und nachvollziehbar zu machen. Denn das Strafmass muss für die 

Parteien nachvollziehbar und die Gewichtung der einzelnen Strafzumessungsfaktoren für die 

Rechtsmittelinstanz überprüfbar sein.
16

 Die Pflicht, die für die Zumessung der Strafe 

erheblichen Umstände und ihre Gewichtung zu erörtern, entfällt bei der Ausfällung eines 

Strafbefehls, da dieser kein Urteil im eigentlichen Sinne darstellt und nicht explizit zu 

begründen ist.
17

 Im Bagatellbereich sind die Anforderungen an die Begründung aufgrund des 

Verhältnismässigkeitsprinzips eher gering.
18

 Umso höher sind sie jedoch, „je mehr sich die 

Strafe der unteren oder oberen Grenze des Zulässigen nähert, je extremer die 

Strafzumessungswertung also ausfällt“
19

, sodass besonders hohe Anforderungen an die 

Begründung der Strafzumessung gestellt werden, wenn die ausgesprochene Strafe 

ungewöhnlich hoch oder auffallend milde ist.
20

 

                                                 
10

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 6 ff., m.w.H. 
11

  BGE 117 IV 112 E. 1; BGE 129 IV 6 E. 6.1. 
12

  Kiener, Den Tarif durchgeben?, S. 3.  
13

  BGE 116 IV 288 E. 2c.  
14

  BGE 117 IV 112 E. 1.  
15

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 50 N. 1; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 50 N. 7 f. 
16

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 50 N. 5, 9.  
17

  Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar , Art. 50 N. 5; Wiprächtiger, in: BSK 

StGB I, Art. 50 N. 3; vgl. Art. 353 StPO.  
18

  Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 38.  
19

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 50 N. 4, 14.  
20

  BGE 134 IV 17 E. 2.1.  
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Das Bundesgericht greift in das Ermessen des kantonalen Richters nur ein, wenn dieser den 

gesetzlichen Strafrahmen über- oder unterschritten hat, wenn er von rechtlich nicht 

massgebenden Gesichtspunkten ausgegangen ist oder wenn er umgekehrt solche Faktoren 

ausser Acht gelassen hat und schliesslich, wenn er wesentliche Kriterien in Überschreitung 

oder Missbrauch seines Ermessens falsch gewichtet hat, eine unvertretbare bzw. unhaltbar 

hohe oder milde oder eine auffallend hohe oder milde Strafe ausgefällt hat.
21

 

 

 

2.3  Strafzumessungsfaktoren 

 
Begründet, bemessen und begrenzt wird die Strafe durch das Verschulden des Täters. 

Entsprechende Gestaltung hat der Gesetzestext erfahren, welchem einleitend zu entnehmen 

ist, dass die Schwere des Verschuldens bei der Strafzumessung das zentrale Kriterium 

bildet.
22

 „Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB ist das Mass der Vorwerfbarkeit des 

Rechtsbruchs“
23

 und „bezieht sich auf den gesamten Unrecht- und Schuldgehalt der konkreten 

Straftat“.
24

 Für die Strafzumessung ist in erster Linie erheblich, „wie gross die Schuld des 

Täters gewesen ist, der sich in einer konkreten Situation über strafrechtliche Gebote oder 

Verbote hinweggesetzt hat.“ Es werden aber auch Umstände ausserhalb des eigentlichen 

Tatbereichs, welche für den Schuldumfang bedeutsam sind und damit zur Ermittlung der 

schuldgerechten Strafe dienen, mitberücksichtigt.
25

 Das Strafzumessungsverschulden 

beinhaltet demnach „den gesamten Umfang dessen, was dem Täter in Bezug auf die 

begangene Tat einschliesslich des insoweit relevanten Vor- und Nachtatverhaltens subjektiv 

zuzurechnen und dementsprechend vorzuwerfen ist.“
26

 Die Strafe darf die Schuld nicht 

überschreiten.
27

 

 

Zur Bestimmung des Strafzumessungsverschuldens gilt es, auf die konkrete Tat bezogene 

Faktoren, so genannte Tatkomponenten, zu berücksichtigen. Diese lassen sich in objektive 

und subjektive Tatkomponenten unterteilen. Aus dem Gesetz ergeben sich die Schwere der 

Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts und die Verwerflichkeit des 

Handelns als objektive Tatkomponenten, während die Beweggründe und Ziele des Täters 

sowie seine Fähigkeit, nach den inneren und äusseren Umständen die Gefährdung oder 

Verletzung zu vermeiden die subjektiven Tatkomponenten darstellen (Art. 47 Abs. 2 StGB).
28

  

 

Nebst den Tatkomponenten, aus denen sich das Verschulden ergibt, sind bei der 

Strafzumessung zudem auf den Täter bezogene Faktoren, so genannte Täterkomponenten, zu 

berücksichtigen. Aus Gesetz und Rechtsprechung ergeben sich als solche das Vorleben, die 

persönlichen Verhältnisse (inkl. Strafempfindlichkeit), die Wirkung der Strafe auf das Leben 

des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB) wie auch sein Verhalten nach der Tat und im 

Strafverfahren.
28

 

 

                                                 
21

  BGE 123 IV 150 E. 2a; BGE 127 IV 101 E. 2c; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 50 N. 16, 22, 24.  
22

  Vgl. Art. 47 Abs. 1 Satz 1 StGB.  
23

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 12.  
24

  BGE 129 IV 6 E. 6.1. 
25

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 12. 
26

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 14.  
27

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 10.   
28

  BGE 117 IV 112 E. 1; BGE 129 IV 6 E. 6.1; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 65; Kiener, Fact 

Sheet Strafzumessung, S. 2/3.  
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Die einzelnen, allgemeinen Strafzumessungsfaktoren werden nachfolgend erläutert und es 

wird aufgezeigt, ob sich diese jeweils straferhöhend oder strafmindernd auswirken. Ein 

besonderes Augenmerk wird dabei – wenn möglich – auf deren Bedeutung bei 

Wirtschaftsstraftaten gerichtet.  

 

 

2.3.1 Objektive Tatkomponenten 

 
a. Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts 

 

Die Höhe der Strafe wird durch das Ausmass des Erfolgs mitbestimmt. Grundsätzlich gilt: Je 

schwerer die Verletzung bzw. je grösser die Gefährdung, desto grösser das Verschulden. Das 

Ausmass des Erfolges hängt beispielsweise von der Grösse des verursachten Schadens, von 

dem Mass der Gewalt, der Beeinträchtigung der sexuellen Integrität oder der zugefügten 

Leiden sowie von den Auswirkungen auf das Opfer ab. Gleiches gilt für das Mass einer 

Gefährdung, was vor allem SVG-Delikte betrifft. Bei Betäubungsmitteldelikten bildet die 

Betäubungsmittelmenge einen wichtigen Strafzumessungsfaktor.
29

  

 

 

aa.  Insbesondere der Deliktsbetrag 

 

Bei den Straftaten gegen das Vermögen, welches nach dem anerkannten juristisch-

wirtschaftlichen Vermögensbegriff als Summe der rechtlich geschützten wirtschaftlichen 

Werte definiert wird,
30

 widerspiegelt der Deliktsbetrag die Verletzung des Rechtsgutes.
31

 

Daher ist die Höhe des Deliktsbetrags für die Strafzumessung relevant. Nach der ständigen 

bundesgerichtlichen Praxis stellt bei Vermögensdelikten der Deliktsbetrag zwar einen 

wichtigen Gesichtspunkt dar, der die Höhe der Strafe mitbestimmt, aber auch nicht mehr.
32

 

Allerdings hat das Bundesgericht einen aussergewöhnlich hohen Deliktsbetrag von 

CHF 5 Mio als gewichtiges Strafzumessungskriterium beurteilt, welches zu einer Strafe am 

oberen Rand des Strafrahmens führte.
33

 Einige weitere Beispiele lassen sich der konsultierten 

kantonalen Rechtsprechung entnehmen, welche festhielt, dass bei über CHF 1,4 Mio von 

einem grossen Deliktsbetrag und einem grossen Ausmass an verschuldetem Erfolg die Rede 

sei
34

, ein Vermögensschaden mit CHF 170'000 als mittel qualifiziert werde oder bei einem 

Vermögensschaden von CHF 1,1 Mio die Verletzung des Rechtsguts objektiv schwer wiege.
35

 

 

Da die Deliktssumme betragsmässig von 1 Schweizer Franken bis gar ins Unendliche reichen 

kann, stellt sich die Frage, wie die Gewichtung einzelner Beträge erfolgen soll: proportional 

zum Deliktsbetrag, exponentiell oder gerade umgekehrt, dass der Deliktsbetrag mit 

zunehmendem Betrag an Bedeutung verliert?  

 

                                                 
29

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 70 f.; Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), Art. 47 

N. 18.  
30

  Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht BT I, § 15 N. 45. 
31

  Urteil WSG BE vom 12.02.2010 in der Strafsache gegen U. und G. wegen qualifizierter ungetreuer 

Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung etc., S. 74.  
32

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 70, m.w.H.; Urteil BGer 6S. 257/2006 vom 08.08.2006, E. 1.4.  
33

  Urteil BGer 6S. 90/2004 vom 03.05.2004, E. 1.2.3.  
34

  Urteil WSG BE vom 21.04.2009 in der Strafsache gegen T. wegen Gläubigerschädigung durch 

Vermögensminderung, S. 194.  
35

  Urteil WSG BE vom 27.08.2010 in der Strafsache gegen W. wegen qualifizierter ungetreuer 

Geschäftsbesorgung, Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung etc., S. 135, 137.  
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An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs erlaubt: Eine ähnliche Problematik stellt sich nämlich 

bei den Betäubungsmitteldelikten und der Gewichtung der reinen Betäubungsmittelmenge im 

Rahmen der Strafzumessung, wofür die „Tabelle Hansjakob“ einen praktikablen 

Lösungsvorschlag unterbreitet hat. Danach erscheint unter der Betäubungsmittelmenge des 

schweren Falles eine lineare Gewichtung in Bezug auf das Strafmass angemessen, 

wohingegen ab den Grenzwerten eine Verachtfachung der Nettomenge zu einer 

Verdoppelung der Strafe führt.
36

  

 

Im Vergleich zu den Betäubungsmitteldelikten äussert sich bei den Vermögensdelikten das 

Ausmass des Erfolgs wie erwähnt im Deliktsbetrag. Der Ansatz, bei der Strafzumessung 

grundsätzlich vom Deliktsbetrag auszugehen, scheint daher nicht abwegig. Im Unterschied zu 

den Betäubungsmitteldelikten ist aber bei den Vermögensdelikten einerseits als einziger 

Fixpunkt der Mindestdeliktsbetrag ab CHF 300 vorhanden, wonach sich die 

Vermögensdelikte zum geringfügigen Vermögensdelikt gemäss Art. 172
ter

 StGB abgrenzen
37

, 

und andererseits ist bei den Vermögensdelikten keine Mindeststrafe vorgesehen, die einem 

bestimmten Deliktsbetrag zugeordnet werden könnte. Als Anknüpfungspunkt können hierbei 

Richtlinien zur Überweisung an die Gerichte dienen, welche den Deliktsbetrag mit der 

Strafkompetenz der jeweiligen Gerichte und damit mit einem konkreten Strafmass in 

Verbindung bringen. So entsprach es beispielsweise der bis Ende 2010 geltenden 

Überweisungsrichtlinie des Kantons Bern, dass Vermögensdelikte ab einem Deliktsbetrag von 

CHF 100'000 an das Kreisgericht mit einer Strafkompetenz ab 1 Jahr Freiheitsstrafe oder 

360 Tagessätzen Geldstrafe überwiesen werden mussten, sodass bei einem Vermögensdelikt 

um CHF 100'000 grundsätzlich von einer Strafe um 360 Strafeinheiten ausgegangen werden 

konnte.
38

 Die ab dem 1. Januar 2011 geltende Weisung der Generalstaatsanwaltschaft des 

Kantons Bern zu Ausschluss des Strafbefehlsverfahrens, Anklageerhebung und Bezeichnung 

des Spruchkörpers bei der Anklageerhebung sieht vor, dass Vermögensdelikte, die mit 

Freiheitsstrafe ohne besondere Mindestdauer bedroht sind, ab einem Deliktsbetrag von 

CHF 300'000 bei einer Straferwartung ab zwei bis höchstens fünf Jahren an das 

Kollegialgericht mit zwei Laienrichtern zu überwiesen sind.
39

 Daraus kann abgeleitet werden, 

dass ein Vermögensdelikt mit einem Deliktsbetrag um CHF 300'000 grundsätzlich mit einer 

Strafe von 720 Strafeinheiten verknüpft wird.  

 

Anhand dieser Anhaltspunkte kann versucht werden, für Vermögensdelikte ohne besondere 

Mindeststrafe, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht sind, eine Tabelle zu 

erarbeiten. Ausgehend vom Deliktsbetrag von CHF 100'000 und 360 Strafeinheiten und 

einem Deliktsbetrag von CHF 300'000 und 720 Strafeinheiten kann festgestellt werden, dass 

in diesem Verhältnis eine Verdreifachung des Deliktsbetrages einer Verdoppelung des 

Strafmasses entspricht. Nach unten kann die Verminderung des Deliktsbetrags und des 

Strafmasses durchaus nach denselben Faktoren vorgenommen werden. Nach oben dürfte sich 

hingegen analog der Tabelle Hansjakob für die Betäubungsmittelmenge die Gewichtung des 

Deliktsbetrages insoweit gleich verhalten, dass sich dieser ab einer bestimmten Höhe immer 

weniger auf das Strafmass auswirkt, seine Bedeutung mithin abflacht. Nach oben wird daher 

die Verzehnfachung des Deliktsbetrages bei einer Verdoppelung des Strafmasses 

vorgeschlagen.  

 

 

                                                 
36

  Hansjakob, ZStrR (115) 1997, S. 233 ff., insbesondere S. 242, 244 und Fn. 42.  
37

  BGE 121 IV 261 E. 2d.  
38

  Kiener, Den Tarif durchgeben?, S. 21.  
39

  Weisung GStA BE, Ziff. 3.1 lit. b i.V.m. Ziff. 3.2 lit. b. 
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Tabelle 

 

Deliktsbetrag in CHF  Strafmass in Strafeinheiten 

 

300   10 

400   12 

1’200  23 

3’700  45 

11'000  90 

33'000  180 

100'000  360 

300'000  720 

490'000  810 

700'000  900 

930'000  990 

1'200'000 1’080 

1'520'000 1’170 

1'900'000 1’260 

2'380'000 1’350 

3'000'000 1’440 

 

 

Nach dieser Tabelle variiert die Referenzstrafe mit dem Deliktsbetrag. Auch wenn der 

Deliktsbetrag bei der Strafzumessung als Ausgangspunkt dient, bedeutet dies nicht, dass die 

restlichen Umstände der objektiven Tatschwere bei dem jeweiligen Vermögensdelikt nicht 

oder zu wenig berücksichtigt werden. Schliesslich dienen die restlichen, konkreten Umstände 

der objektiven Tatschwere bei der Bildung der Einsatzstrafe objektiver Tatschwere als 

Modifikationen. Zudem bietet die Referenzstrafe Raum für die zu erwartenden möglichen 

Strafminderungsgründe. Die weitere Individualisierung des Strafmasses erfolgt letztlich noch 

durch die Berücksichtigung der subjektiven Tatkomponenten sowie der Täterkomponenten.  

 

 

b.  Verwerflichkeit des Handelns 
 

Der Grad der Verwerflichkeit des Handelns widerspiegelt sich in der Art der Tatausführung 

und bezieht sich damit auf alles, was mit der konkreten Tat einhergeht, so z.B. die 

Tatmodalitäten wie Ort, Zeit, Dauer, eingesetzte Mittel (Waffen, gefährliche oder relativ 

ungefährliche Werkzeuge, untaugliche oder nur zur Verteidigung mitgeführte Mittel etc.), die 

Art des Vorgehens (Brutalität, Hinterhältigkeit etc.), die Art und das Ausmass angedrohter 

empfindlicher Übel bei Nötigungsdelikten, Enthemmung durch Alkohol oder Drogen, das 

Ausnutzen besonderer Umstände (z.B. Hilflosigkeit, Vertrauensbeziehung etc.), einer 

Zwangslage oder Willensschwäche des Opfers, usw. Die Art der Tatausführung lässt auch 

Rückschlüsse auf die kriminelle Energie zu, die seitens des Täters aufzuwenden war. Eine 

erhöhte kriminelle Energie kann auch von einer Gruppe mehrerer Täter ausgehen, da das 

Handeln in einer Gruppe und deren Zusammenwirken oft zu einer erhöhten Gefahr führt.
40

  

 

Allgemein wirkt die Intensität des rechtswidrigen Verhaltens erschwerend, während 

schonendes Vorgehen entlastet. Grundsätzlich gilt: Je schlimmer die Art der Ausführung 

                                                 
40

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 81 f. 
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bzw. je grösser die kriminelle Energie, desto verwerflicher das Handeln und desto grösser 

letztlich das Verschulden.
41

 

 

Zu den Tatmodalitäten wird ebenfalls die Rolle des Opfers bzw. dessen Verhalten gezählt, 

welches das Verschulden des Täters entscheidend zu beeinflussen vermag. Von Bedeutung 

kann beispielsweise eine aktive oder passive Rolle, eine Tatprovokation und das 

Mitverschulden des Opfers sein, ebenso dessen Sorglosigkeit oder Leichtsinn, wodurch die 

Tatbegehung erleichtert wird. Bei den Vermögensdelikten spielen die wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Opfers eine wichtige Rolle, da die „Beeinträchtigung des Schwächeren“, 

also etwa eines mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfenden oder gar eines praktisch 

mittellosen Opfers, in der Regel als grösseres Unrecht empfunden wird und sich demnach 

straferhöhend auswirkt.
42

 Hingegen kann das Opferverhalten gerade beim Betrug zu einer 

Strafminderung führen. Beachtet das Opfer die gebotenen, elementarsten 

Vorsichtsmassnahmen nicht, scheidet die Arglist und damit der Tatbestand des Betrugs 

aufgrund der Opfermitverantwortung aus.
43

 Allerdings reicht nicht jede Fahrlässigkeit aus, um 

das betrügerische Verhalten des Täters in den Hintergrund zu verdrängen, sondern nur 

leichtsinniges Verhalten des Opfers.
44

 Liegt also seitens des Betrugsopfers ein unsorgfältiges 

Verhalten vor, welches die Voraussetzungen der Opfermitverantwortung aber noch nicht 

erfüllt, hat dies eine Strafminderung zur Folge. 

 

Bei der Gewichtung von Beziehungen bzw. von besonderen Vertrauensverhältnissen 

zwischen Täter und Opfer zeigt sich eine Ambivalenz: Sie können sich einerseits 

strafmindernd auswirken, da das bereits bestehende Vertrauen des Opfers dem Täter die 

Tatbegehung erleichtert hat, aber andererseits kann der Missbrauch des vom Opfer entgegen 

gebrachten Vertrauens auch als besonders verwerflich erscheinen und zu einer Straferhöhung 

führen. Ob die Beziehung zwischen Täter und Opfer Anlass zur Strafminderung oder 

Straferhöhung ist, entscheidet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalles.
45

 Von 

den vorliegend ausgewählten Wirtschaftsstraftaten sind davon – als Delikte, bei denen der 

Täter das ihm vom Opfer entgegen gebrachte Vertrauen missbraucht – die Veruntreuung 

sowie die ungetreue Geschäftsbesorgung betroffen.  

 

 

2.3.2 Subjektive Tatkomponenten 

 
a.  Beweggründe und Ziele 

 

Angesichts der bestehenden Vielfalt der Motive bzw. Beweggründe ist eine nähere 

systematische Erfassung kaum möglich.
46

 Manchmal ergeben sich aus dem gesetzlichen 

Tatbestand selbst gewisse Anhaltspunkte zum Beweggrund.
47

 Als Ziele gelten die in der 

Aussenwelt erstrebten Erfolge und Zwecke, welche Hinweise für die Beurteilung der 

Täterpersönlichkeit liefern.
48

 Hinsichtlich der Berücksichtigung gilt generell, dass eher 

                                                 
41

  Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 19.  
42

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 83, 87.  
43

  Arzt, in: BSK StGB II, Art. 146 N. 71; BGE 128 IV 18 E. 3a.  
44

  BGE 135 IV 76 E. 5.2.  
45

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 84 f.; Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB 

Praxiskommentar, Art. 47 N. 19 in fine.  
46

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 127.  
47

  Z.B. Bereicherungsabsicht.  
48

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 128; Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB 

Praxiskommentar, Art. 47 N. 29 in fine.  
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achtbare, selbstlose Beweggründe und Ziele zu einer Strafminderung führen, es sich hingegen 

straferhöhend auswirkt, wenn der Täter aus egoistischen Beweggründen handelt bzw. 

egoistische Ziele verfolgt oder nach Bereicherung strebt.
49

 Zudem kann der auf die 

Tatbestandsverwirklichung gerichtete Wille des Täters bekanntlich verschiedene Intensitäten 

aufweisen. Unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens wiegt der Eventualvorsatz weniger 

schwer als der direkte Vorsatz.
50

 

 

 

b.  Wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage 

war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden 

 

Dieses Strafzumessungskriterium basiert auf der „Freiheit des Täters, sich für das Recht und 

gegen das Unrecht zu entscheiden“.
51

 Bei der Entscheidungsfähigkeit des Täters zu 

berücksichtigende innere Umstände können beispielsweise psychische Störungen sein, die 

noch unterhalb der Schwelle zur Verminderung der Schuldfähigkeit liegen, aber doch einen 

gewissen Einfluss bewirken; in Frage kommen Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, 

Verzweiflungssituationen etc. Die äusseren Umstände können von der Lehre nicht klar 

definiert werden, sie müssen aber jedenfalls mit der psychischen Befindlichkeit des Täters zu 

tun haben. So kann eine allgemeine Willensschwäche, aufgrund derer der Täter regelmässig 

der Versuchung zu Gelegenheits- oder Augenblickstaten nicht widerstehen kann, das 

Verschulden mindern. Insgesamt gilt: Je mehr der Täter in der Lage gewesen wäre, sich gegen 

die Normverletzung zu entscheiden, desto schwerer wiegt seine Entscheidung für den 

Rechtsbruch und damit sein Verschulden.
52

 

 

 

2.3.3 Täterkomponenten 

 
a.  Vorleben  
 

Das Vorleben beinhaltet die gesamte Lebensgeschichte des Täters zur Zeit der Tat, sein 

Herkommen, das Verhältnis in der elterlichen Familie, die Erziehung, die Ausbildung und die 

Haltung gegenüber den Gesetzen.
53

 Aspekte des Vorlebens des Täters werden im Rahmen der 

Strafzumessung überhaupt nur und lediglich insoweit berücksichtigt, als sie Rückschlüsse auf 

die Beurteilung der Tat und des Täters zulassen. Sie können sich sowohl straferhöhend als 

auch strafmindernd auswirken.
54

  

 

Für die Strafzumessung wichtige Kategorien des Vorlebens sind insbesondere die Vorstrafen 

sowie die Kinder- und Jugendzeit des Täters.  

 

 

 

                                                 
49

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 127; Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB 

Praxiskommentar, Art. 47 N. 29; Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 47 N. 9. 
50

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 89; Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 47 N. 10, 

m.w.H. 
51

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 90. 
52

  Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 21, m.w.H.; zum Ganzen: 

Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 90.  
53

  Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 30; Wiprächtiger, in: 

BSK StGB I, Art. 47 N. 94. 
54

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 95.  
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aa.  Vorstrafen 

 

Als erstes ist auf die altbewährte Diskussion zurückzukommen, ob sich das bisher straffreie 

Verhalten des Täters strafmindernd oder im Sinne eines selbstverständlichen 

Normalzustandes neutral auswirkt. Die neuste bundesgerichtliche Rechtsprechung hat unter 

Änderung ihrer Praxis entschieden, dass sich die Vorstrafenlosigkeit bei der Strafzumessung 

grundsätzlich neutral auswirkt und deshalb nicht strafmindernd zu berücksichtigen ist. Einzig 

ausnahmsweise können sich fehlende Vorstrafen strafmindernd auswirken, wenn besondere 

Umstände vorliegen, unter welchen die Straffreiheit auf eine aussergewöhnliche 

Gesetzestreue hinweist, was jedoch nicht leichthin angenommen werden darf.
55

  

 

Bestehende Vorstrafen führen grundsätzlich zu einer Erhöhung der Strafe. Ins Gewicht fallen 

Anzahl, Schwere und Zeitpunkt der Vorstrafen.
56

 In sachlicher Hinsicht werden bei der 

Strafzumessung einschlägige Vorstrafen, d.h. Verurteilungen wegen eines gleichen oder 

ähnlichen Delikts, stärker in Betracht gezogen als solche aus anderen, strafrechtlich 

relevanten Bereichen.
57

 Sowohl in- als auch ausländische Vorstrafen dürfen mitberücksichtigt 

werden
58

, was gerade bei Wirtschaftsstraftaten mit häufig internationalen Bezügen und 

entsprechend ausländischen Tätern zum Tragen kommt. Es ist möglich, dass Vorstrafen, die 

bis zu zehn Jahre her sind, bei der Strafzumessung noch Beachtung finden, wenn auch in sehr 

beschränktem Masse. Denn weit zurückliegenden Vorstrafen darf in der Regel kein 

erhebliches Gewicht beigemessen werden.
59

 Daraus folgt, dass das Mass der 

Berücksichtigung der Vorstrafe umso geringer ist, je länger diese zurückliegt. Aus dem 

Strafregister gelöschte Vorstrafen dürfen gar keine Berücksichtigung mehr bei der 

Strafzumessung finden.
60

 Mithin gelten Personen, deren Vorstrafen im Strafregister gelöscht 

wurden, ebenfalls als nicht vorbestraft.  

 

 

bb.  Kinder- und Jugendzeit 

 

Schwierigkeiten in der Kinder- und Jugendzeit des Täters sind strafmindernd zu 

berücksichtigen. Jedoch darf das äussere Bild der Verhältnisse, aus denen der Täter stammt, 

auch nicht überschätzt werden.
61

 Folglich erscheint eine Strafminderung lediglich in 

aussergewöhnlichen Fällen angebracht, wo die Bildung und Internalisierung sozialer Normen 

massiv erschwert war.
62

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

  BGE 136 IV 1 E. 2.6.4.  
56

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 47 N. 14, m.w.H.; BGE 121 IV 49 E. 2d/cc.  
57

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 105.  
58

  Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 30; Wiprächtiger, in: 

BSK StGB I, Art. 47 N. 102.  
59

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 101.  
60

  Art. 369 Abs. 7 Satz 2 StGB; BGE 135 IV 87 E. 2.4.  
61

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 96.  
62

  Kiener, Fact Sheet Strafzumessung, S. 8.  
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b.  Persönliche Verhältnisse des Täters 
 

Als persönliche Verhältnisse sind sämtliche Lebensumstände
63

 des Täters zu verstehen, so 

z.B. der Familienstand, der Beruf, Arbeitslosigkeit, die Gesundheit, die soziale Herkunft, 

Lebenserfahrung, der Bildungsstand, das Umfeld, in welchem sich der Täter befindet, mehr 

oder weniger günstige Lebensverhältnisse oder auch Alkohol- und Drogenabhängigkeit, eine 

Behinderung usw., und zwar sowohl zur Zeit der Tat als auch im Zeitpunkt der 

Strafzumessung bzw. der Urteilsfällung.
64

  

 

Hierbei findet ebenfalls die Leidempfindlichkeit des Straftäters Beachtung. Jedoch ist bei 

deren Berücksichtigung Zurückhaltung zu üben. Die Strafempfindlichkeit kommt als 

Strafminderungsgrund nur zur Anwendung, wenn eine Abweichung vom Grundsatz der 

einheitlichen Leidempfindlichkeit geboten scheint, mithin wenn aussergewöhnliche Umstände 

vorliegen oder die Folgen des Strafverfahrens den Täter unverhältnismässig hart treffen. Dies 

kann z.B. der Fall sein bei hohem Alter, schwerer Krankheit, Gehirnverletzung, 

Haftpsychose, Gehörlosigkeit,
65

 Entscheiden in Administrativverfahren oder Belastung mit 

hohen Verfahrenskosten.
66

 Eine erhöhte Strafempfindlichkeit aufgrund der familiären 

Situation ist beispielsweise bei unbedingten Freiheitsstrafen gegeben, wenn die (erneute) 

Versetzung in den Strafvollzug wiederum die Trennung der Mutter von ihrem Kleinkind 

bedeutet oder ein Kind zwei Wochen nach der Gerichtsverhandlung geboren wird.
67

 

Strafmindernd wird ebenfalls eine überdurchschnittlich hohe Belastung im Strafverfahren 

durch die Medien gewertet, wenn sie unter Verletzung der Unschuldsvermutung zu einer 

Vorverurteilung des Beschuldigten geführt hat.
68

 Bei dieser Beurteilung gelten jedoch 

unterschiedliche Massstäbe, müssen doch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, aufgrund 

dieser Funktion – im Gegensatz zu unbekannten Personen – per se schon mit einem grösseren 

Medienecho rechnen.
69

  

 

Im Wirtschaftsstrafrecht nimmt die Medienträchtigkeit keine unwesentliche Stellung ein, 

zumal in diesen Verfahren häufig bekannte natürliche und juristische Personen aus dem 

Wirtschaftsleben wie beispielsweise Verwaltungsräte oder CEOs von grossen Gesellschaften, 

Unternehmen und Konzernen sowie Banken mit einer entsprechenden Reputation involviert 

sind. Doch gerade bei diesen Personen muss aufgrund der Bekanntheit, die ihre Stellung mit 

sich bringt, ein sehr hoher Massstab für eine Strafminderung im Zusammenhang mit der 

Belastung durch die Medien angelegt werden.  

 

 

                                                 
63

  Es ist darauf hinzuweisen, dass sich fast alle Umstände mit anderen Strafzumessungstatsachen 

überschneiden können, sodass diese entweder bei den persönlichen Verhältnissen, beim dort anzusiedelnden 

Kriterium der Strafempfindlichkeit oder unter der im Zeitpunkt der Tat bestehenden Fähigkeit des Täters, 

sich rechtsgetreu zu verhalten und die Verletzung oder Gefährdung zu vermeiden, berücksichtigt werden 

können.  
64

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 113 f.; Kiener, Fact Sheet Strafzumessung, S. 8.  
65

  Hingegen reichen diverse gesundheitliche Schwierigkeiten wie beträchtliche neurologische Schmerzen, eine 

Verringerung der Muskelkraft oder Muskelschwund nicht aus; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 

N. 117.  
66

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 117, 124 mit weiteren Beispielen ausserstrafrechtlicher 

Sanktionen; Kiener, Fact Sheet Strafzumessung, S. 8.  
67

  Hingegen liegt infolge Verheiratung keine Strafempfindlichkeit vor, welche zu einer Strafreduktion führt; 

zum Ganzen: Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 117-119; Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel 

(Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 32 f. mit zahlreichen Beispielen.  
68

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 123; Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 47 N. 15.  
69

  Urteil BGer 6S. 257/2006 vom 08.08.2006, E. 1.2.  
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c.  Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren 
 

Auch das Verhalten des Schuldigen nach der Tat und im Strafverfahren ist für die 

Strafzumessung von Bedeutung, insoweit es Anhaltspunkte bezüglich der Täterpersönlichkeit 

liefert. Umstände nach der Tat können als Indizien dienen für die Einschätzung der 

kriminellen Energie des Täters.
70

 Als straferhöhendes Nachtatverhalten gilt etwa die 

Schadensvertiefung (bspw. Beschädigung der Tatbeute oder rohe Behandlung des Tatopfers) 

oder die erneute Delinquenz während der laufenden Strafuntersuchung
71

, wohingegen ein 

Geständnis, kooperatives Verhalten des Täters bei der Aufklärung der Straftaten sowie 

weiteres Verhalten, welches seine Einsicht, Reue und sein Bedauern zeigt, eine 

Strafminderung bewirken. Gleiches gilt für die Stabilisierung der Lebensverhältnisse 

(z.B. Bemühungen des Täters um eine Therapie).
72

 

 

Nebst unterschiedlichen Lehrmeinungen über die Berücksichtigung und Gewichtung von 

Geständnissen in der Strafzumessung sieht die bundesgerichtliche Rechtsprechung bei einem 

Geständnis eine Strafreduktion von 1/5 bis zu 1/3 vor, wenn in ihm Reue und eine 

Kehrtwende des Täters bzw. eine Anerkennung der Norm zum Ausdruck kommt.
73

 „Der Grad 

der Strafminderung hängt namentlich davon ab, in welchem Stadium des Verfahrens das 

Geständnis erfolgte, ob es bereits am Anfang der Untersuchung oder erst während der 

Gerichtsverhandlung erfolgte und ob es spontan oder bloss aufgrund einer erdrückenden 

Beweislage abgelegt wurde.“
74

  

 

Unkooperatives Verhalten seitens des Täters in der Untersuchung wie Schweigen, Bestreiten 

und Leugnen darf nach der Lehre nicht straferhöhend berücksichtigt werden. Abweichend 

interpretiert die ständige bundesgerichtliche Rechtsprechung etwa hartnäckiges Bestreiten als 

fehlende Reue und Einsicht und wertet diese straferhöhend. Das Bundesgericht hat zwar 

mittlerweile eingeräumt, dass eine Straferhöhung aufgrund mangelnder Einsicht nicht 

unbedenklich erscheine, hat die Frage aber letztlich offen gelassen.
75

 Demzufolge und 

aufgrund einer Lehrmeinung, die eine neutrale Wirkung vorschlägt, schwankt die Gewichtung 

fehlender Reue und mangelnder Einsicht derzeit zwischen neutral und straferhöhend.  

 

 

d.  Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters 

 

Mit diesem Kriterium ist bei der Strafzumessung der Grundsatz der Spezialprävention
76

 

gesetzlich verankert worden (Art. 47 Abs. 1 in fine StGB). Danach sind bei der 

Strafzumessung ebenfalls die Konsequenzen der ins Auge gefassten Strafe für den Täter und 

sein soziales Umfeld zu berücksichtigen.
77

 Wären die Folgen untragbar, kann die Strafe 

                                                 
70

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 129.  
71

  Achtung: Keine Doppelverwertung möglich, wenn die neuen Taten ebenfalls Gegenstand derselben 

Strafzumessung bilden.  
72

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 130, 133 f., 136; Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), 

StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 22 f. mit weiteren Beispielen.  
73

  BGE 121 IV 202 E. 2d/cc; Kiener, Fact Sheet Strafzumessung, S. 8; Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB 

Kommentar, Art. 47 N. 16.  
74

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 131 in fine, m.w.H. 
75

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 133; Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 47 N. 16 

in fine, je m.w.H. 
76

  Positive Spezialprävention (Resozialisierung).  
77

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 52.  
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herabgesetzt werden.
78

 Die Strafminderung kommt zum Zug, um die sich abzeichnende 

Resozialisierung des Täters möglichst wenig zu gefährden, z.B. wenn die geringere Strafe den 

Täter voraussichtlich von weiteren Straftaten abzuhalten vermag. Spezialpräventive 

Gesichtspunkte dürfen innerhalb des dem Verschulden entsprechenden Masses der Strafe 

berücksichtigt werden. Es ist jedoch umstritten, ob die schuldangemessene Strafe zu Gunsten 

der Resozialisierung unterschritten werden kann.
79

 Dies soll zumindest dann möglich sein, 

wenn es notwendig erscheint zur Erfüllung der spezialpräventiven Aufgabe.
80

 

 

So stellt sich nach der bundesgerichtlichen Praxis bei vorgesehenen Strafen im Grenzbereich 

des bedingten (2 Jahre) und teilbedingten Vollzugs (3 Jahre) sowie der Verbüssung in Form 

der Halbgefangenschaft (1 Jahr) die Frage, ob in Anbetracht der Herausreissung des Täters 

aus einem günstigen Umfeld oder einer vorteilhaften Entwicklung die Herabsetzung der 

Strafe, allenfalls bis unter das schuldangemessene Strafmass, vertretbar erscheint oder ob dies 

im konkreten Fall nicht gerechtfertigt ist.
81

 Die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters 

dient somit bei aussergewöhnlichen Verhältnissen als ein Korrektiv des konkreten 

Strafmasses.
82

  

 

 

2.3.4 Verhalten des Staates als weiterer Strafzumessungsfaktor  

 
Nebst den aufgeführten objektiven und subjektiven Tatkomponenten sowie den 

Täterkomponenten kann zusätzlich auch das Verhalten des Staates einen zu 

berücksichtigenden Strafzumessungsfaktor darstellen und sich (strafmindernd) auf das 

Strafmass auswirken: Im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts ist insbesondere die Verletzung 

des Beschleunigungsgebots von Bedeutung.
83

  

 

 

a.  Verletzung des Beschleunigungsgebots 
 

Das Beschleunigungsgebot, welches in Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 

Ziff. 3 lit. c UNO-Pakt II normiert ist, verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren zügig 

voranzutreiben, um den Beschuldigten nicht unnötig über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 

im Ungewissen zu lassen. Dies gilt für das gesamte Verfahren, angefangen von der ersten 

Orientierung des Beschuldigten über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bis zum letzten 

Entscheid in der Sache.
84

 Das bedeutet nicht, dass sich die Strafverfolgungs- und 

Gerichtsbehörden ständig mit dem betreffenden Fall befassen müssen. Schliesslich sind 

Phasen, in denen das Verfahren stillsteht, unumgänglich, sei es aus faktischen oder 

                                                 
78

  Anstatt hier kann die Wirkung der Strafe auch unter der Strafempfindlichkeit des Täters berücksichtigt 

werden, jedoch nur insofern, als die Strafe innerhalb des schuldangemessenen Strafrahmens gemindert wird, 

und nicht darunter.  
79

  Dahingegen ist eine Überschreitung der schuldangemessenen Strafe aus Gründen der Prävention in keinem 

Fall möglich; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 52, 60.  
80

  Zum Ganzen: Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 57-59, 120, 126.  
81

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 47 N. 18; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 122; 

Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 11.  
82

  Vgl. die schematische Gesamtdarstellung zum Vorgehen bei der Strafzumessung, wo die Wirkung der Strafe 

auf das Leben des Täters entsprechend auf Position XII. eingereiht ist, S. 23.  
83

  Weitere Beispiele, insbesondere der Einsatz von verdeckten Ermittlern, siehe bei Wiprächtiger, in: BSK 

StGB I, Art. 47 N. 144-150.  
84

  Urteil WSG BE vom 21.11.2008 in der Strafsache gegen R. wegen qualifizierter Veruntreuung, 

evtl. gewerbsmässigem Betrug, S. 144.  
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prozessualen Gründen oder einfach aufgrund der übrigen Geschäftslast. Es gilt einzig zu 

verhindern, dass keine dieser Zeitspannen so lange dauert, dass sie stossend wirkt.
85

  

 

Ob die Verfahrensdauer angemessen war, beurteilt sich nach einer Gesamtwürdigung der 

Umstände des Einzelfalles, wobei insbesondere die Komplexität des Falles, das Verhalten des 

Beschuldigten, die Behandlung des Falles durch die Behörden und dessen Bedeutung für den 

Beschuldigten zu berücksichtigen sind. Hierbei spielen nebst der Dauer die rechtliche 

Schwierigkeit des Verfahrens, der Umfang der Akten, die Anzahl der Beschuldigten sowie 

der Umstand, ob das Verfahren aufwendig war oder nicht, eine Rolle. Hingegen finden 

Verfahrensverzögerungen, die der Beschuldigte selbst zu verantworten hat – wenn auch durch 

zulässiges Prozessverhalten –, keine Beachtung.
86

 Gemäss der europäischen Rechtsprechung 

erscheinen als krasse Lücken eine Untätigkeit von 13 oder 14 Monaten im Stadium der 

Untersuchung, eine Frist von vier Jahren, um über eine Beschwerde gegen eine 

Anklagehandlung zu entscheiden, eine Frist von zehn oder elfeinhalb Monaten für die 

Weiterleitung eines Falles an die Beschwerdeinstanz.
87

 

 

Dauerte das Verfahren zu lange bzw. muss eine Verletzung des Beschleunigungsgebots bejaht 

werden, stellt dies einen Strafminderungsgrund dar.
88

 
89

 Hinsichtlich des Masses der 

Strafreduktion hielt das Bundesgericht einerseits bei einem Verfahren, das zwei Jahre zu 

lange gedauert hatte, fest, dass die Strafe, die ohne Verletzung des Beschleunigungsgebots 

ausgefällt worden wäre, um mindestens 20% zu reduzieren sei,
90

 andererseits bezeichnete es 

eine Strafreduktion von nicht mehr als 25% selbst in krassen Fällen als angemessen.
91

  

 

Insbesondere Wirtschaftsstraffälle sind von einer tendenziell langen Verfahrensdauer geprägt. 

Die Gründe dafür liegen meist in der (sachlichen und rechtlichen) Komplexität 

(z.B. ineinander verschachtelte Gesellschaften, Strohmänner, verzweigte Tätigkeiten in 

mehreren Ländern, Vielseitigkeit der Mittel, mit denen die Straftäter sich ihrer Verantwortung 

und Strafe zu entziehen suchen), in der grossen Anzahl involvierter, natürlicher oder 

juristischer Personen (über die Grenzen der Schweiz hinaus), in der hohen Zahl von 

Geschädigten im In- und Ausland, umfangreichen Abklärungen, Unmengen von Akten 

(Geschäftsunterlagen, Bankeditionen etc.), die es zu bewältigen gilt, internationalen Bezügen, 

die in der Regel langandauernde, rechtshilfeweise Beweiserhebungen erforderlich machen, 

usw. Unweigerlich sind daher Wirtschaftsstrafverfahren stärker mit dem Vorwurf der 

Verletzung des Beschleunigungsgebots konfrontiert als andere Strafuntersuchungen. Es 

scheint deshalb empfehlenswert, im Hinblick auf die Strafzumessung bei mehrjährigen 

Verfahren im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts im Hinblick auf die Strafzumessung den 

Aspekt der langen Verfahrensdauer bzw. eine Verletzung des Beschleunigungsgebots 

zumindest zu prüfen.  

 

 

 

                                                 
85

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 137; Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 47 N. 21.  
86

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 137, 140, 141 f.  
87

  Urteil BGer 6B_105/2007 vom 02.11.2007, E. 3.3, m.w.H. 
88

  Nach der Rechtsprechung kommen neben der Strafminderung als weitere Sanktionen bei der Verletzung des 

Beschleunigungsgebots die Schuldigsprechung des Täters unter gleichzeitigem Verzicht auf die Strafe und 

als ultima ratio die Einstellung des Verfahrens in Frage; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 139.  
89

  Zur gleichzeitigen Berücksichtigung des Strafmilderungsgrundes der Verjährungsnähe (Art. 48 lit. e StGB) 

siehe unter 2.3.5 Strafmilderungs- und Strafschärfungsgründe, a. Strafmilderungsgründe, Fn. 92.  
90

  Urteil BGer 6S. 335/2004 vom 23.03.2005, E. 6.5.4.  
91

  Urteil BGer 6B_294/2008 vom 01.09.2008, E. 7.8.  
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2.3.5 Strafmilderungs- und Strafschärfungsgründe 

 
Der ordentliche Strafrahmen, welcher sich aus der jeweiligen Strafbestimmung in Verbindung 

mit den vorgesehenen Minimal- und Maximalstrafen für die einzelnen Strafarten ergibt, legt 

die Eckwerte fest, innerhalb derer das Strafmass festzulegen ist. Strafmilderungs- und 

Strafschärfungsgründe haben die Eigenschaft, dass sie den ordentlichen Strafrahmen 

aufbrechen können und damit die Unterschreitung der angedrohten Mindeststrafe bzw. die 

Überschreitung der Maximalstrafe ermöglichen.
92

 Die obligatorischen Strafmilderungsgründe 

sind insbesondere in Art. 48 StGB und ergänzend im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches 

in Art. 16 Abs. 1 StGB (Notwehrexzess), Art. 18 Abs. 1 StGB (Notstandsexzess), Art. 19 

Abs. 2 StGB (verminderte Schuldfähigkeit), Art. 21 Abs. 2 StGB (vermeidbarer Irrtum über 

die Rechtswidrigkeit), Art. 25 StGB (Gehilfenschaft) und Art. 26 StGB (Teilnahme am 

Sonderdelikt) normiert. Fakultative Strafmilderungsgründe finden sich in Art. 11 Abs. 4 StGB 

(Unterlassungsdelikt), Art. 22 StGB (Versuch), Art. 23 StGB (Rücktritt und tätige Reue), 

Art. 101 Abs. 2 StGB (unverjährbare Delikte) sowie in Bestimmungen des Besonderen Teils 

(Art. 123 Ziff. 1 al. 2 StGB, Art. 173 Ziff. 4 StGB, Art. 174 Ziff. 3 StGB, Art. 185 Ziff. 4 

StGB und Art. 308 StGB). Der einzige allgemeine Strafschärfungsgrund der echten 

Konkurrenz ist in Art. 49 Abs. 1 StGB geregelt.  

 

Die Strafmilderungs- und Strafschärfungsgründe sind stets bei der Strafzumessung innerhalb 

des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen und entsprechend ihrem Ausmass 

strafmindernd bzw. straferhöhend zu gewichten. In denjenigen Fällen, wenn die Strafe sich 

ohne Berücksichtigung der Strafmilderungs- oder Strafschärfungsgründe ohnehin am unteren 

oder oberen Rand des ordentlichen Strafrahmens bewegen würde bzw. wenn deren Ausmass 

besonders stark ins Gewicht fällt, führt dies indessen dazu, dass der Strafrahmen nach unten 

oder oben erweitert werden muss.
93

 Bei Vorliegen mehrerer Strafmilderungs- und/oder 

Strafschärfungsgründe sind alle zu berücksichtigen. Liegen gleichzeitig Strafmilderungs- und 

Strafschärfungsgründe vor, können sie sich kompensieren, der gesetzlich vorgesehene 

Strafrahmen ist aber nach unten und nach oben erweitert; liegen mehrere 

Strafschärfungsgründe vor, führen sie zu einer qualifizierten Erhöhung der Strafe innerhalb 

des erweiterten Strafrahmens.
94

 Sind mehrere Strafmilderungsgründe erfüllt, wird umgekehrt 

der ordentliche Strafrahmen entsprechend gegen unter verlassen.
95

  

 

 

a.  Strafmilderungsgründe 

 

Der in der allgemeinen Praxis wohl bedeutsamste Strafmilderungsgrund der verminderten 

Schuldfähigkeit gemäss Art. 19 Abs. 2 StGB vermag im Bereich der Wirtschaftskriminalität 

schwerlich Platz zu finden. Die Täter „im weissen Kragen“ sind im Allgemeinen intelligente 

Leute aus allen Bevölkerungsschichten, die gut integriert sind, sich im Räderwerk der 

Wirtschaft genau auskennen und dessen Schwachstellen rasch aufspüren können sowie nach 

aussen den Eindruck umsichtiger und erfolgreicher Geschäftsleute erwecken.
96

 Die 

Eigenschaften des klassischen Wirtschaftsstraftäters gehen somit nicht mit einer 

Verminderung der Schuldfähigkeit einher. Bestätigt wird diese Einschätzung durch die 

                                                 
92

  Vgl. Art. 48a und Art. 49 Abs. 1 StGB.  
93

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 48a N. 4; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 48a N. 3.  
94

  Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 47 N. 28, Vor Art. 48 N. 4; 

Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 48a N. 4.  
95

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 48a N. 3 in fine.  
96

  Voyame, in: Wirtschaftskriminalität, S. 24.  



 - 17 - 

konsultierte, einschlägige kantonale Rechtsprechung, bei welcher die verminderte 

Schuldfähigkeit kaum je ein Thema war.  

 

Auf die sich im Fokus befindenden Delikte des Wirtschaftsstrafrechts dürften vor allem die 

nachfolgend dargestellten Strafmilderungsgründe Anwendung finden: 

 

Der Versuch ist bei allen hier ausgewählten, als Verbrechen oder Vergehen ausgestalteten 

Wirtschaftsstraftaten denkbar.
97

 Die Strafmilderung trägt bei den Versuchskonstellationen 

gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB (unvollendeter, vollendeter und untauglicher Versuch) der 

Tatsache Rechnung, dass das versuchte Delikt im Gegensatz zum vollendeten den 

Rechtsfrieden weniger nachhaltig stört
98

 und privilegiert bei dem damit zusammenhängenden 

Rücktritt und der tätigen Reue nach Art. 23 StGB, dass „der Täter selbst die Norm wieder 

anerkennt“ und „eine dem Verbrechen widerstrebende Gesinnung betätigt“.
99

 Beim 

vollendeten und unvollendeten Versuch hängt das Mass der zulässigen Strafreduktion u.a. von 

der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs und den tatsächlichen Folgen der Tat ab. Je näher 

der tatbestandsmässige Erfolg und wie schwerwiegender die tatsächlichen Folgen der Tat 

waren, umso geringer fällt die Reduktion der Strafe aus.
100

 Hinsichtlich Rücktritt und tätiger 

Reue ist bei der Ausfällung der gemilderten Strafe die ethische Qualität der Rücktrittsmotive 

massgebend.
101

  

 

Bei Veruntreuung, Betrug, ungetreuer Geschäftsbesorgung, den meisten Konkursdelikten 

(Art. 165-167, 169 StGB), Urkundenfälschung und Geldwäscherei, welche wie erwähnt 

allesamt Vergehen oder Verbrechen darstellen
102

, kommt die Teilnahmeform der 

Gehilfenschaft im Sinne von Art. 25 StGB in Frage.
103

 Diejenige Person, die einen irgendwie 

gearteten kausalen Tatbeitrag leistet, welcher eines dieser Wirtschaftsdelikte fördert, dabei 

mindestens damit rechnet, zu einer derartigen Haupttat Hilfe zu leisten und dies in Kauf 

nimmt, wird – ausgehend von der Strafdrohung der geförderten Straftat – milder bestraft.
104

 

Da es sich bei der Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 und Ziff. 2 StGB), der ungetreuen 

Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 und Ziff. 2 StGB), der Misswirtschaft (Art. 165 StGB), 

der Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie der Bevorzugung eines Gläubigers 

(Art. 167 StGB) überdies um echte oder unechte Sonderdelikte handelt, bei denen die 

Strafbarkeit des Täters aufgrund einer Sonderpflicht begründet oder erhöht wird
105

, ist für die 

Bestrafung des Gehilfen (oder des Anstifters) trotz Fehlens der Sonderpflicht immer der 

Strafrahmen des Sonderdelikts massgebend.
103

 Doch gerade weil dem Teilnehmer die 

entsprechende Sonderpflicht nicht zukommt, wird er in Anwendung des 

Strafmilderungsgrundes der Teilnahme am Sonderdelikt gemäss Art. 26 StGB zudem milder 

                                                 
97

  Vgl. Art. 22 Abs. 1 und Art. 10 StGB.  
98

  Trechsel/Jean-Richard, in Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Vor Art. 22 N. 4; vgl. auch 

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, § 12 N. 40.  
99

  Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, § 12 N. 53.  
100

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 48a N. 13, 14, 17; Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, 

Art. 48a N. 6, m.w.H.  
101

  Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, § 12 N. 71, 61; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel (Hrsg.), 

StGB Praxiskommentar, Art. 23 N. 4.  
102

  Vgl. Art. 10 StGB.  
103

  Eine Ausnahme bilden hier Art. 163 und Art. 164 StGB, welche jeweils in ihrer Ziff. 2 explizit die 

Strafbarkeit des Dritten vorsehen, sodass der Gehilfe des Schuldners ebenfalls zum Täter wird und dessen 

mildere Bestrafung bereits durch den tieferen Strafrahmen berücksichtigt wird.  
104

  Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, § 13 N. 117, 121, 123; Donatsch, in: Donatsch (Hrsg.), StGB 

Kommentar, Art. 25 N. 1, 8 f. 
105

  Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, § 9 N. 5.  
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bestraft.
106

 Das Mass der Strafmilderung kann sich weitgehend, wo vorhanden, an der 

Grundstrafdrohung orientieren.
107

 

 

Gemäss Art. 48 lit. d StGB erfolgt eine Strafmilderung, wenn der Täter aufrichtige Reue 

betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten ist, ersetzt. Hinsichtlich der 

Wirtschaftsstraftaten fällt darunter insbesondere der materielle Schadenersatz. Doch nicht 

jede Deckung des Schadens kann als Betätigung aufrichtiger Reue gewertet werden. Verlangt 

wird eine besondere, aktive Anstrengung des Täters, die er freiwillig und uneigennützig, 

weder nur vorübergehend noch allein unter dem Druck des drohenden oder hängigen 

Strafverfahrens erbringt, bei der er Einschränkungen auf sich nimmt und alles daran setzt, das 

geschehene Unrecht wieder gutzumachen.
108

 Die Praxis bei der Bejahung dieses 

Strafmilderungsgrundes ist bislang restriktiv. Doch auch wenn der Strafmilderungsgrund 

verneint wird, wirkt sich ein Verhalten in diese Richtung, beispielsweise eine – gemessen an 

den finanziellen Verhältnissen des Täters – beachtliche Wiedergutmachungszahlung, im 

Rahmen von Art. 47 StGB als positives Verhalten nach der Tat strafmindernd aus.
109

  

 

In Anbetracht der bereits bei der Verletzung des Beschleunigungsgebots angesprochenen, 

tendenziell längeren Verfahrensdauer in Wirtschaftsstrafverfahren gelangt einstweilen auch 

der Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e StGB zur Anwendung. An den Gedanken der 

Verjährung anknüpfend, wird danach die Strafe gemildert, wenn das Strafbedürfnis aufgrund 

der längere Zeit zurückliegenden Tat deutlich vermindert ist und sich der Täter in dieser Zeit 

wohl verhalten hat. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt diese 

Strafmilderung in jedem Fall dann zum Zug, wenn im Zeitpunkt der Ausfällung des 

Sachurteils
110

 zwei Drittel der Verfolgungsverjährungsfrist verstrichen sind. Um Art und 

Schwere der Tat Rechnung zu tragen, ist es jedoch auch möglich, Art. 48 lit. e StGB vor 

Ablauf dieser zeitlichen Limite anzuwenden.
111

 Was das Wohlverhalten des Täters während 

dieser Zeitspanne angeht, sind die Anforderungen umstritten, die Legalbewährung sollte 

allerdings genügen.
112

 Beim Entscheid über die Strafmilderung ist jedoch einer absichtlichen 

Verfahrensverzögerung seitens des Täters Rechnung zu tragen.
113

 
114

 

 

 

b.  Strafschärfung 

 

Erfüllt der Täter durch mehrere Handlungen mehrere Straftaten, sei es durch Wiederholung 

derselben strafbaren Handlung, sei es durch Begehung verschiedener strafbarer Handlungen 

oder durch mehrfache Verübung gleichartiger Taten (Realkonkurrenz), oder durch die 

                                                 
106

  Donatsch, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 26 N. 1; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht 

AT I, § 13 N. 139, 141.  
107

  Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, § 13 N. 141.  
108

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 48 N. 28; Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB 

Praxiskommentar, Art. 48 N. 19, 21.  
109

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 48 N. 8 in fine; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 48 

N. 29.  
110

  Bzw. im Zeitpunkt der Ausfällung des Strafbefehls. 
111

  BGE 132 IV 1 E. 6.2.1; BGE 115 IV 95 E. 3.  
112

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 48 N. 35.  
113

  BGE 92 IV 201 E. 1c.  
114

  Die Verletzung des Beschleunigungsgebots gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 48 lit. e StGB können 

gleichzeitig Anwendung finden. Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen und möglichen Folgen 

liegt weder eine Verletzung des Doppelverwertungsverbots vor noch sind die beiden Bestimmungen 

austauschbar; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 48 N. 36; Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, 

Art. 48 N. 12.  
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Begehung einer Handlung, welche den Tatbestand der gleichen Strafbestimmung mehrfach 

oder welche die Tatbestände verschiedener Strafbestimmungen, die nicht in (unechter) 

Gesetzeskonkurrenz stehen, verwirklicht (Idealkonkurrenz), die gemäss der Strafandrohung 

im Gesetz gleichartige Strafen zur Folge haben,
115

 so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe 

der schwersten Straftat und erhöht sie zwecks Sanktionierung der weiteren Delikte im Sinne 

des Asperationsprinzips (Verschärfungsprinzips) angemessen, wobei jedoch das Höchstmass 

der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöht und das gesetzliche Höchstmass 

der Strafart nicht überschritten werden darf.
116

 Führen die aufeinander treffenden 

Strafbestimmungen verschiedene Strafarten auf, sind die beiden Strafen nebeneinander ohne 

Rückgriff auf Art. 49 Abs. 1 StGB auszusprechen.
117

 

 

Da Art. 49 StGB echte Konkurrenz voraussetzt, entfällt dessen Anwendung beim Vorliegen 

unechter Konkurrenz oder in denjenigen Fällen, wenn mehrere Einzelakte juristisch zu einer 

Handlungseinheit verbunden werden.
118

 

 

So entfällt die Strafschärfung gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB bei der Misswirtschaft nach 

Art. 165 StGB, da die mehrfache Tatbegehung einzelner Handlungen, die in ihrer Gesamtheit 

zum Konkurs führen, nur eine einfache Misswirtschaft begründen.
119

 Auch die 

Geldwäschereibestimmung (Art. 305
bis

 StGB) gehört zu den Tatbeständen, welche die 

Tathandlung offen bzw. pauschalierend umschreiben, sodass mehrere Einzelakte auch nur als 

eine Verwirklichung des Tatbestandes erscheinen können und mangels 

Konkurrenzverhältnisses zwischen den Einzelakten Art. 49 StGB ausser Betracht fällt.
120

 

 

Im Zusammenhang mit Tatbeständen der gewerbsmässigen Begehung – unter den 

ausgewählten Wirtschaftsdelikten betrifft dies den gewerbsmässigen Betrug (Art. 146 

Abs. 2 StGB) sowie die gewerbsmässige Geldwäscherei (Art. 305
bis

 Ziff. 2 lit. c StGB) – ist 

Folgendes zu beachten: Gewerbsmässigkeit bedeutet, dass „sich aus der Zeit und den Mitteln, 

die der Täter für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften 

ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt“, er sich also 

„darauf eingerichtet hat, durch deliktische Handlungen Einkünfte zu erzielen, die einen 

namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellen“.
121

 Die 

Qualifikation der Gewerbsmässigkeit schlägt sich in der Erhöhung des Strafrahmens nieder. 

Innerhalb dieses erhöhten Strafrahmens wird einzig noch gewichtet, in welchem Ausmass der 

qualifizierende Tatumstand gegeben ist, mit anderen Worten wie intensiv die 

Gewerbsmässigkeit ausgeübt wurde. Die höhere, für die gewerbsmässige Begehung 

vorgesehene Strafdrohung schliesst die mehrfache Tatbegehung zwingend mit ein, sodass 

eine Strafschärfung wegen mehrfacher Verwirklichung des Straftatbestandes gemäss Art. 49 

StGB grundsätzlich keine Anwendung finden kann, ansonsten eine verbotene 

Doppelverwertung vorliegen würde.
122

 Eine Ausnahme liegt einzig vor, wenn in 

verschiedenen, voneinander getrennten Zeitabschnitten jeweils eine gewerbsmässige 

Begehung erfolgte, sich also objektiv mehrere Deliktsserien unterteilen lassen, welchen kein 

                                                 
115

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 49 N. 1, 5.  
116

  Vgl. zum Ganzen: Art. 49 Abs. 1 StGB.  
117

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 49 N. 4.  
118

  Ackermann, in: BSK StGB I, Art. 49 N. 10 f.  
119

  Brunner, in: BSK StGB II, Art. 165 N. 5.  
120

  Ackermann, in: BSK StGB I, Art. 49 N. 13a.  
121

  Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht BT I, § 15 N. 71; BGE 119 IV 129 E. 3a.  
122

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 77 f.; Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel (Hrsg.), StGB 

Praxiskommentar, Art. 47 N. 27; Arzt, in: BSK StGB II, Art. 146 N. 133.  
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umfassender Entschluss zugrunde lag. In dieser Konstellation des mehrfachen 

gewerbsmässigen Betrugs wird bei der Strafzumessung die mehrfache Tatbegehung gemäss 

Art. 49 StGB zusätzlich berücksichtigt.
123

  

 

 

 

3.  Überblick über das angewandte Strafzumessungsmodell  
 

 
Bislang existiert – trotz mehreren Versuchen – keine allgemein anerkannte Systematik der 

Strafzumessung.
124

 Bevor die Strafzumessung in Bezug auf konkrete Delikte des 

Wirtschaftsstrafrechts und unter Berücksichtigung kantonaler Rechtsprechung analysiert 

werden kann, gilt es daher, das hier zu Grunde liegende Strafzumessungsmodell festzulegen 

und darzustellen.  

 

 

3.1  Überblick 

 
Das angewandte Strafzumessungsmodell, welches als eigener Ansatz vom ehemaligen 

Gerichtspräsidenten des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen und heutigen Staatsanwalt 

Fürsprecher Hanspeter Kiener entwickelt wurde
125

, beruht auf Muster- oder 

Vergleichssachverhalten, den so genannten Referenzsachverhalten, und dazugehörenden 

Strafen, den Referenzstrafen. Das Modell konzentriert sich auf die so genannte objektive 

Tatschwere, d.h. die „Schwere der Verletzung oder der Gefährdung des betroffenen 

Rechtsgutes“ (Ausmass des verschuldeten Erfolges) sowie die „Verwerflichkeit des 

Handelns“ (Art und Weise der Herbeiführung des Erfolgs) als objektive Teile der 

Tatkomponente.
126

 Es wird ein bestimmter Referenzsachverhalt mit einer objektiven 

Tatschwere als gedankliches Konstrukt allgemein festgelegt, welcher als 

Vergleichssachverhalt dient. Die Referenzstrafe bezieht sich auf die objektive Tatschwere 

dieses Vergleichssachverhalts.  

 

Der konkret zur Beurteilung stehende Sachverhalt wird nun dem Referenzsachverhalt 

gegenübergestellt und die im Vergleich dazu veränderten Situationen werden in dem Masse 

berücksichtigt, als die Referenzstrafe entsprechend gegen oben oder unten angepasst wird. Im 

Ergebnis resultiert daraus die auf den Einzelfall hin aktualisierte Einsatzstrafe objektiver 

Tatschwere.  

 

Anschliessend gilt es, diese Einsatzstrafe auf den einzelnen Sachverhalt und den einzelnen 

Täter zu individualisieren. Dazu werden die subjektiven Tatkomponenten sowie die 

Täterkomponenten berücksichtigt.  

 

 

 

                                                 
123

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 49 N. 2; zum Ganzen: Ackermann, in: BSK StGB I, 

Art. 49 N. 14; BGE 116 IV 121 E. 2b/aa; Urteil OGer TG vom 20. September 2005 i.S. L. gegen 

Staatsanwaltschaft etc. betr. gewerbsmässiger Betrug, mehrfacher Diebstahl etc., S. 8. 
124

  Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 66-68.  
125

  Ausführlich in: Kiener, Den Tarif durchgeben?, S. 16 ff.  
126

  Vgl. Art. 47 Abs. 2 StGB.  
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3.2  Insbesondere Referenzsachverhalt und Referenzstrafe 

 
Im Referenzsachverhalt wird bezüglich eines bestimmten Tatbestandes das Tatvorgehen 

objektiv beschrieben. Die beschriebenen objektiven Tatkomponenten müssen 

steigerungsfähig und im günstigen Fall auch skalierbar und quantifizierbar sein. Der 

Referenzsachverhalt ist somit ein gedankliches äusseres Geschehen, das sich aufgrund der 

Erfahrung der Praxis bereits häufig abgespielt hat. Mit der Referenzstrafe wird diesem 

objektiv beschriebenen Vorgehen unter Beizug der bisherigen Rechtsprechung innerhalb des 

weiten gesetzlichen Strafrahmens ein vorläufiges Strafmass zugeordnet. Die Referenzstrafe 

muss innerhalb des ordentlichen Strafrahmens so festgelegt werden, dass für alle beim 

gedanklichen Referenzsachverhalt zu erwartenden Strafminderungs- und 

Straferhöhungsgründe – und zwar auch solche der subjektiven Tatkomponente und der 

Täterkomponente – genügend Raum zur Verfügung steht. Die Referenzstrafe wird jeweils mit 

Bezug auf das Strafminimum und die denkbaren Strafminderungsgründe eingeordnet. Da sich 

der Referenzsachverhalt wie erwähnt einzig auf die objektive Tatschwere bezieht, spiegelt 

dieser den Zustand vor jeglicher Individualisierung der Strafe wider. Damit werden für 

gedankliche Sachverhalte Strafen der objektiven Tatschwere geschaffen, welche sich für 

Vergleiche eignen. Referenzsachverhalt und Referenzstrafe bilden mit anderen Worten den 

Massstab für andere mögliche Fälle des Tatbestandes.  

 

Generell bedeutet dies, dass in einem ersten Schritt für jeden Tatbestand ein separater 

Referenzsachverhalt zu bestimmen ist, an dem beispielhaft definiert wird, was unter mittlerer 

objektiver Tatschwere zu verstehen ist. In einem zweiten Schritt wird diesem konkreten 

Referenzsachverhalt eine Referenzstrafe zugeordnet, wobei die bisherige Praxis bei der 

Zumessung von Strafen bei derartigen Tatbeständen soweit möglich berücksichtigt wird. 

Anschliessend wird unter Berücksichtigung der Situation im konkreten Fall im Vergleich zum 

Referenzsachverhalt und zur Referenzstrafe die konkrete Einsatzstrafe objektiver Tatschwere 

bestimmt. Als letztes erfolgt die Individualisierung der Einsatzstrafe, indem die subjektiven 

Tatkomponenten sowie die Täterkomponenten gewichtet werden. Da diese bei jedem 

Tatbestand konkretisiert werden müssen, empfiehlt es sich, für jeden Tatbestand eine Liste 

mit allen denkbaren Strafzumessungsfaktoren zu führen. Auch wenn diese nicht abschliessend 

sein kann, da sich immer wieder neue, bisher noch nie angewendete Faktoren ergeben 

können, kann eine solche tatbestandsbezogene Liste im konkreten Fall doch als Checkliste bei 

der Strafzumessung dienen.  

 

 

 

3.3  Schematische Gesamtdarstellung zum Vorgehen bei der 

Strafzumessung 

 
Unter der Anwendung des soeben dargestellten Strafzumessungsmodells ergibt sich für die 

einzelnen Schritte der Strafzumessung die nachfolgende Gesamtdarstellung:
127

 

 

 

 

 

 

                                                 
127

  Kiener, Den Tarif durchgeben?, S. 26 f., 30; Kiener, Fact Sheet Strafzumessung, S. 6-9. 
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I. Anwendbares Recht 

 

Haben die dem Täter vorgeworfenen strafbaren Handlungen vor der am 1. Januar 2007 in 

Kraft getretenen Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches stattgefunden, muss 

geprüft werden, ob im vorliegenden Fall altes oder neues Recht zur Anwendung gelangt. 

Nach der lex mitior-Regel ist das neue, nach der Tatbegehung in Kraft getretene Recht 

anzuwenden, sofern es für den Täter das mildere ist.
128

 Um dies entscheiden zu können, hat 

nach der so genannten konkreten Methode eine Beurteilung des Sachverhalts und der 

Sanktion nach altem sowie neuem Recht zu erfolgen und die Ergebnisse sind miteinander zu 

vergleichen.
129

  

 

II. Strafrahmen 

 

Bei mehreren Delikten ist der Strafrahmen des schwersten Delikts zu eruieren und zuerst eine 

vollständige Strafzumessung für das schwerste Delikt durchzuführen (vgl. Art. 49 Abs. 1 

StGB).  

 

III. Referenzsachverhalt 

 

Der konkrete Sachverhalt des schwersten Delikts ist mit dem entsprechenden 

Referenzsachverhalt zu vergleichen. Dabei wird festgelegt, was im Vergleich zu den 

objektiven Tatkomponenten des Referenzsachverhalts erhöhend oder mindernd wirkt und 

welche Gewichtung dabei einzusetzen ist.  

 

IV. Dazugehörige Referenzstrafe 

 

Die dem Referenzsachverhalt zugeordnete Referenzstrafe stellt 100% dar.  

 

V. Einsatzstrafe objektiver Tatschwere 

 

Entsprechend den Abweichungen (erhöhend oder mindernd) vom Referenzsachverhalt und 

der Referenzstrafe resultiert im Ergebnis die Einsatzstrafe objektiver Tatschwere. Diese bildet 

für die weiteren Änderungen die Basis von 100%.  

 

VI. Veränderungen aufgrund der subjektiven Tatkomponenten 

 

Dabei wird festgelegt, was im Vergleich zum Referenzsachverhalt erhöhend oder mindernd 

wirkt und welche Gewichtung dabei einzusetzen ist. Ausgehend von der Einsatzstrafe 

objektiver Tatschwere als 100% wird die entsprechende Änderung vorgenommen, woraus die 

„Tatkomponentenstrafe“ resultiert, welche neu 100% für die folgenden Berechnungen 

darstellt. 

 

Erst jetzt erfolgt eine allfällige Veränderung aufgrund der Fähigkeit des Täters, die 

Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Hier ist auch eine allfällige Verminderung der 

Schuldfähigkeit zu berücksichtigen. Danach erhält man die Strafe aus dem Tatverschulden 

                                                 
128

  Art. 2 Abs. 2 StGB.  
129

  BGE 134 IV 82 E. 6.2.1; bspw. Urteil WSG BE vom 12.02.2010 in der Strafsache gegen U. und G. wegen 

qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung etc., S. 70; Urteil OGer BE vom 

12.11.2009 in der Strafsache gegen E. wegen Betrugs, S. 37.  
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(tatverschuldensangemessene Strafe), die für die nachfolgenden Berechnungen wiederum eine 

neue Basis von 100% bildet.  

 

VII. Veränderungen aufgrund der Täterkomponenten 

 

Die straferhöhenden und/oder strafmindernden Änderungen werden vorgenommen und führen 

zur verschuldensangemessenen Gesamtstrafe. 

 

VIII. Konkretes Strafmass 

 

Nun liegt das konkrete Strafmass für das schwerste Delikt vor.  

 

IX. Angemessene Erhöhung für die zusätzlichen Delikte (Art. 49 Abs. 1 StGB) 

 

Für jedes zusätzliche Delikt ist gleich vorzugehen wie bei der schwersten Tat. Anschliessend 

werden die Strafmasse der zusätzlichen Delikte zusammengezählt und mit dem 

Asperationsfaktor – 60-70% der addierten Strafmasse – angemessen erhöht.  

 

X. Wahl der Strafart 

 

XI. Wahl der Vollzugsart: bedingter, teilbedingter oder unbedingter Strafvollzug 

 

XII. Auswirkung der Strafe auf das Leben des Täters 

 

Dieser spezialpräventive Ansatz dient als Korrektiv bei aussergewöhnlichen Verhältnissen, 

wo die Frage einer Unterschuldstrafe zu diskutieren ist.
130

  

 

XIII. Verbindungssanktion nach Art. 42 Abs. 4 StGB 

 

Die unbedingte Geldstrafe oder die Verbindungsbusse, welche mit einer bedingten Strafe 

verbunden werden kann, darf nicht übermässig sein, d.h. anteilsmässig in der Regel maximal 

1/5 der Gesamtsanktion betragen.
131

 

 

XIV. Busse 

 

Bei Übertretungen sind die Bussen festzulegen.  

 

XV. Massnahme
132

 

 

 

 

Im Anschluss an die schematische Gesamtdarstellung zum Vorgehen bei der Strafzumessung 

wird in den nächsten Kapiteln für ausgewählte Tatbestände des Wirtschaftsstrafrechts, wegen 

denen es in den letzten zwei bis fünf Jahren vor Obergericht bzw. Kantonsgericht der Kantone 

Zug, Bern (inkl. Wirtschaftsstrafgericht), Zürich, Thurgau und St. Gallen zu Verurteilungen 

gekommen ist, jeweils ein Referenzsachverhalt erstellt, diesem eine Referenzstrafe 

                                                 
130

  Siehe dazu die Ausführungen auf S. 13 f. 
131

  Hug, in: Donatsch (Hrsg.), StGB Kommentar, Art. 47 N. 24.  
132

  In der konsultierten kantonalen Rechtsprechung zu den hier ausgewählten Wirtschaftsdelikten tauchte am 

häufigsten die Massnahme des Berufsverbots gemäss Art. 67 StGB auf.  
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zugeordnet und nach dem Versuch, in der kantonalen Rechtsprechung herauszuschälen, 

welche Strafzumessungsfaktoren welche Rolle gespielt haben, eine entsprechende Liste 

zusammengestellt mit denjenigen Umständen, die einen Einfluss auf die Einsatzstrafe 

objektiver Tatschwere haben können, sowie den denkbaren Strafzumessungsfaktoren der 

subjektiven Tatkomponente und der Täterkomponente, inklusive des groben Rahmens deren 

Gewichtung in Prozenten.  

 

 

 

4.  Veruntreuung von Vermögenswerten  

  Art. 138 Ziff. 1 al. 2 StGB 
 

 

4.1  Gesetzestext 

 
„Wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines 

anderen Nutzen verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

Geldstrafe bestraft.“ 

 

 

4.2  Referenzsachverhalt 

 
Der Täter schliesst mit dem Anleger einen Anlagevertrag ab. Der Anleger vertraut dem Täter 

Gelder an mit der Verpflichtung, dass er sein Kapital für ihn gewinnbringend anlegt. Er 

überweist die Vermögenswerte auf das Konto des Täters, über welches dieser die alleinige 

Verfügungsmacht hat. Der Täter bezieht von diesem Konto CHF 100'000 in bar und 

verbraucht das Geld – seiner Verpflichtung widersprechend – zu anderen Zwecken, d.h. zu 

anlagefremden Zwecken, ohne diesen Betrag jederzeit aus eigenen Mitteln zurück bezahlen 

zu können und zu wollen.  

 

 

4.3  Referenzstrafe 

 
Da sich das Gesetz bei der Geldstrafe über eine minimale Anzahl an Tagessätzen 

ausschweigt, ist von einer Mindeststrafe von einem Tagessatz auszugehen.
133

 Das angedrohte 

Höchstmass der Strafe liegt bei einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Zudem gehört die 

Veruntreuung, und insbesondere die Veruntreuung von Vermögenswerten nach Art. 138 

Ziff. 1 al. 2 StGB, im weiteren Sinn zu den Straftaten gegen das Vermögen.
134

 Deshalb findet 

für die Festlegung der Referenzstrafe die eigens entwickelte Tabelle zum Deliktsbetrag
135

, 

welche auf Vermögensdelikte ohne besondere Mindeststrafe und mit einer Strafdrohung bis 

zu fünf Jahren Freiheitsstrafe ausgerichtet ist, Anwendung. Nach dieser Tabelle beträgt die 

Referenzstrafe bei einem Deliktsbetrag von CHF 100'000 360 Strafeinheiten.  

 

 

 

                                                 
133

  Art. 34 Abs. 1 StGB; Trechsel/Keller, in: Trechsel (Hrsg.), StGB Praxiskommentar, Art. 34 N. 5.  
134

  Vgl. Zweiter Titel und Marginalie vor Art. 137 StGB.  
135

  Siehe vorne unter 2.3.1, a/aa, S. 8.  
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Die Referenzstrafe bietet Raum für hier mögliche Strafminderungsgründe, die den 

Strafrahmen gegen unten nicht öffnen: Vorgehen: z.B. wenig trickreiches Vorgehen ohne 

spezielle Raffinesse (bis 10%), völlige Vorstrafenfreiheit (0-5%), insbesondere 

unverschuldete finanzielle Schwierigkeiten/Notsituation im Tatzeitpunkt (bis 5%), Geständnis 

(20-33%), Bemühungen um Wiedergutmachung, ohne dass der Strafmilderungsgrund von 

Art. 48 lit. d StGB gegeben ist (bis 10%). Für den leichtesten Fall ergibt sich demzufolge bei 

einem Deliktsbetrag von CHF 100'000 eine gesamte Strafminderung von 63%.  

 

 

4.4  Einsatzstrafe objektiver Tatschwere 

 
Der Einstieg erfolgt nach der Tabelle zum Deliktsbetrag, welche für CHF 100'000 

360 Strafeinheiten vorsieht. Unterscheidet sich der Sachverhalt im konkreten Fall vom 

Referenzsachverhalt, ist eine höhere Einsatzstrafe etwa unter folgenden Umständen möglich: 

 

- Lange oder aufwendige Vorbereitung / Planung: bis 20%  

- Art des Vorgehens: z.B. professionelles Vorgehen; Vorgehen mit System / besonders 

raffiniertes Vorgehen, sodass die Machenschaften des Täters für Dritte nur schwer 

überschaubar und zu erkennen sind; besonders trickreiches Tatvorgehen; erhebliche 

kriminelle Energie an den Tag legen (z.B. professionelles Auftreten durch Werbung in der 

Zeitung im Namen der Einzelfirma mit Inseraten für professionelle Abwicklung von 

Schuldensanierungen, anschliessend Abschluss eines Schuldensanierungsvertrages und 

anfängliche Befriedigung der Gläubiger der Geschädigten): bis 40% 

- Mass des Vertrauensmissbrauchs: z.B. grober Vertrauensmissbrauch; Ausnutzen eines 

vom Arbeitgeber entgegengebrachten, grossen Vertrauens; Ausnutzen seiner – aufgrund 

der für die Betroffenen riesigen Geldsummen – durchaus bedeutenden Vertrauensstellung; 

Ausnutzen des Vertrauens eines gesundheitlich angeschlagenen und wehrlosen Opfers; 

hemmungs- und schamloses Ausnutzen des Vertrauensverhältnisses zu Personen, die mit 

finanziellen Problemen kämpfen bzw. stark verschuldet sind, sowie deren Notlage und 

Unbedarftheit; Ausnutzen der Leichtgläubigkeit, der Gutmütigkeit und 

Vertrauensseligkeit der Geldgeber: bis 25%  

 

Im schwersten denkbaren Fall wird die Referenzstrafe demnach um 85% erhöht, d.h. für einen 

Deliktsbetrag von CHF 100'000 auf 666 Strafeinheiten.  

 

 

4.5  Individualisierung aufgrund der subjektiven Tatkomponenten 

 
Strafmindernd können wirken: 

- Ziel: vorab alte Verbindlichkeiten begleichen: 5% 

- Eventualvorsatz: 5-10% 

- Versuch: bis 75% 

- Gehilfenschaft: 20-70% 

- Teilnahme am Sonderdelikt: 30% 
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Straferhöhend können wirken: 

- rein egoistische Beweggründe, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht (Interessen der 

Opfer bzw. deren Schicksal sind dem Täter völlig gleichgültig)
136

: 10% 

- Ziel: rein finanzielle Vorteile / Profit
136

: 10% 

- Skrupelloses Verhalten (z.B. der Täter setzt ohne Skrupel grössere anvertraute 

Geldsummen für seinen luxuriösen Lebensunterhalt ein; Ansprüche der Berechtigten 

vollends ignorieren): bis 20% 

- Es wäre für den Täter durchaus möglich gewesen, die Norm zu respektieren und 

namentlich der Versuchung zu widerstehen, mithin hätte er die strafbare Handlung leicht 

vermeiden können (z.B. war er nicht in einer derartigen Notsituation): bis 10% 

 

 

4.6  Individualisierung aufgrund der Täterkomponenten 

 
Strafmindernd können wirken: 

- Völlige Vorstrafenfreiheit: 0-5% 

- Persönliche Verhältnisse im Tatzeitpunkt: Der Täter befand sich im Tatzeitpunkt in 

gesundheitlichen und unverschuldeten finanziellen Schwierigkeiten und unter grossem 

Druck (z.B. weil die Anleger Ansprüche gegen ihn geltend machten); schwierige 

berufliche und private Situation; Konfliktsituation gegenüber alten Gläubigern; 

Abhängigkeit vom Partner und von ihm ausgeübter Druck, ohne dass der 

Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. a Ziff. 4 StGB gegeben ist; unverschuldete 

finanzielle Notlage: 5% 

- Weitgehend kooperatives Verhalten und wesentlicher Beitrag zur Erleichterung des 

Strafverfahrens, stets kooperatives Verhalten im Strafverfahren bei der Aufklärung der 

Straftaten, jeweils in Kombination mit einem Geständnis: 20-33% 

- Bemühungen des Täters um Wiedergutmachung, ohne dass der Strafmilderungsgrund von 

Art. 48 lit. d StGB gegeben ist (z.B. teilweise Rückzahlungen geleistet; Bereitschaft, den 

Schaden zu übernehmen und Abschluss einer Vereinbarung mit dem Privatkläger): 5-10% 

- Gesetzlicher Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. d StGB: 10-80% 

- (Zu) lange Strafverfahrensdauer, ohne dass der Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e 

StGB gegeben ist: bis 10% 

- Gesetzlicher Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e StGB: 10-40% 

- Verletzung des Beschleunigungsgebots: bis 30% 

 

Straferhöhend können wirken: 

- Vorstrafen, insbesondere einschlägige: bis 50% 

- Keine Einsicht in das Unrecht der Tat, fehlende Reue, keine Bereitschaft zur 

Rückerstattung des veruntreuten Betrages: 0-5% 

- Zusätzliches anderes oder gar gleiches Delikt während der laufenden Strafuntersuchung 

oder des laufenden Rechtsmittelverfahrens: bis 40%
137

 

                                                 
136

  Die Bereicherungsabsicht ist ein Tatbestandsmerkmal der Veruntreuung, und zwar auch der Veruntreuung 

von Vermögenswerten gemäss Art. 138 Ziff. 1 al. 2 StGB; Niggli/Riedo, in: BSK StGB II, Art. 138 N. 106. 

Aufgrund des Doppelverwertungsverbots wird nicht die Bereicherungsabsicht als solche berücksichtigt, 

sondern in welchem Ausmass diese gegeben ist; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 77. 
137

  Zum Ganzen insbesondere: Urteil WSG BE vom 21.11.2008 in der Strafsache gegen R. wegen qualifizierter 

Veruntreuung, evtl. gewerbsmässigem Betrug, S. 143, 146 ff.; Urteil OGer BE vom 23.10.2009 in der 

Strafsache gegen S. wegen Betruges etc., S. 36 ff.; Urteil OGer BE vom 15.01.2010 in der Strafsache gegen 

H. wegen Veruntreuung, Urkundenfälschung etc., S. 22 ff.; Urteil OGer BE vom 17.04.2009 in der 

Strafsache gegen W. wegen Veruntreuung, einfacher Körperverletzung, Beschimpfung etc., S. 24 f.; Urteil 

OGer BE vom 22.01.2009 in der Strafsache gegen G. wegen Veruntreuung, Urkundenfälschung, S. 28 ff.; 
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5.  Betrug Art. 146 Abs. 1 StGB 
 

 

5.1  Gesetzestext 

 
„Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, 

jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig 

irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu 

einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am 

Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

Geldstrafe bestraft.“ 

 

 

5.2  Referenzsachverhalt 

 
Der Täter legt X zwecks Erhalt eines Darlehens sechs echte Schuldbriefe über total 

CHF 100'000 vor. Gestützt darauf schliesst X mit dem Täter einen Darlehensvertrag ab, 

wobei die Schuldbriefe als Sicherheit für das Darlehen dienen. X gewährt dem Täter ein 

Darlehen in der Höhe von CHF 100'000 und händigt ihm das Geld aus. Beim Abschluss des 

Vertrages nimmt der Täter an, dass die Schuldbriefe mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht 

werthaltig sind und er sein Rückzahlungsversprechen nicht einhalten wird. Durch das 

Vorlegen der echten Schuldbriefe verhindert der Täter jedoch eine Überprüfung durch X. 

Letztlich erhält X vom Täter nie eine Rückzahlung des Darlehens und kann sich mangels 

Werthaltigkeit der Schuldbriefe auch nicht aus deren Verwertung befriedigen, sodass er einen 

Schaden von CHF 100'000 erleidet.  

 

 

5.3  Referenzstrafe 

 
Die Mindeststrafe beträgt ein Tagessatz Geldstrafe (Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 

StGB), während eine fünfjährige Freiheitsstrafe die Höchststrafe bildet. Auf den Betrug als 

Straftat gegen das Vermögen überhaupt ist dementsprechend die Tabelle zum Deliktsbetrag
138

 

anwendbar. Diese sieht bei einem Deliktsbetrag von CHF 100'000 als Referenzstrafe 

360 Strafeinheiten vor.  

                                                                                                                                                         
Urteil OGer BE vom 17.04.2008 in der Strafsache gegen A. wegen Veruntreuung und Verleumdung, 

S. 35 f.; Urteil OGer ZG vom 15.01.2008 in Sachen Staatsanwaltschaft gegen P. und S. betr. unrechtmässige 

Aneignung, Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung etc., S. 18 ff.; Urteil OGer ZG vom 17.11.2009 in 

Sachen Staatsanwaltschaft gegen W., W. und S. betr. mehrfache Veruntreuung (evtl. Betrug), Betrug, 

mehrfache Gläubigerschädigung etc., S. 17 f.; Entscheid KGer SG vom 01.09.2009 in der Sache Staat gegen 

F. betr. mehrfache Veruntreuung, S. 8; Entscheid KGer SG vom 25.03.2009 in der Sache Staat gegen W. 

betr. Veruntreuung, evtl. ungetreue Geschäftsbesorgung, S. 9 f.; Entscheid KGer SG vom 14.04.2008 in der 

Sache Staat gegen S. betr. mehrfache Veruntreuung, S. 6 ff.; Entscheid KGer SG vom 20.08.2007 in der 

Sache Staat gegen B. betr. mehrfache Veruntreuung, S. 3; Entscheid KGer SG vom 23.08.2007 in der Sache 

Staat gegen M. betr. Veruntreuung, evtl. ungetreue Geschäftsbesorgung, S. 10; Urteil OGer ZH vom 

05.02.2010 in Sachen S. gegen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland betr. mehrfache Veruntreuung, 

S. 10 ff.; Urteil OGer ZH vom 22.09.2010 in Sachen G. gegen Staatsanwaltschaft Zürick-Limmat betr. 

Veruntreuung etc., S. 7 ff.; Urteil OGer TG vom 20.08.2009 in Sachen H. gegen Staatsanwaltschaft betr. 

gewerbsmässiger Betrug, allenfalls mehrfache Veruntreuung, mehrfache, teils grobe Verletzung von 

Verkehrsregeln und mehrfaches Fahren trotz Führerausweisentzugs, S. 11.  
138

  Siehe vorne unter 2.3.1, a/aa, S. 8.  
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Die Referenzstrafe bietet Raum für hier mögliche Strafminderungsgründe, die den 

Strafrahmen gegen unten nicht öffnen: Vorgehen: recht simples Vorgehen (z.B. indem der 

Täter den Geschädigten über den Erfüllungswillen täuschte), sehr geringe kriminelle Energie 

(bis 10%), Opferverhalten (z.B. wenn das Opfer vorher mit seinem vielen Geld prahlte; 

unsorgfältiges Verhalten), ohne dass die Opfermitverantwortung bejaht wird und die Arglist 

entfällt (5-10%), völlige Vorstrafenfreiheit (0-5%), unverschuldete finanzielle 

Schwierigkeiten/Notlage im Tatzeitpunkt (bis 5%), Geständnis (20-33%), Bemühungen um 

Wiedergutmachung, ohne dass der Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. d StGB gegeben ist 

(bis 10%). Für den leichtesten Fall ergibt sich demzufolge bei einem Deliktsbetrag von 

CHF 100'000 eine gesamte Strafminderung von 73%.  

 

 

5.4  Einsatzstrafe objektiver Tatschwere 

 
Der Einstieg erfolgt nach der Tabelle zum Deliktsbetrag, welche dem Betrag von 

CHF 100'000 360 Strafeinheiten zuordnet. Unterscheidet sich der Sachverhalt im konkreten 

Fall vom Referenzsachverhalt, ist eine höhere Einsatzstrafe etwa unter folgenden Umständen 

möglich: 

 

- Beträchtliche Deliktsdauer (z.B. Sozialhilfebetrug während mehr als drei Jahren): bis 20% 

- Aufwendige Vorbereitungen / Planung: bis 20% 

- Art des Vorgehens: z.B. raffiniertes und professionelles oder heimtückisches Vorgehen; 

durchdachtes und geplantes Agieren; planmässiges und recht aufwendiges Vorgehen bzw. 

Handeln mit erheblicher krimineller Energie (z.B. beim Versicherungsbetrug: Transport 

der Ware während ca. 3 Tagen, Herstellen von Einbruchspuren, Einbezug eines Kollegen 

zum Abtransport der Ware, Organisation der Unterbringung der Ware in Lagerraum); eine 

eigentliche Inszenierung vorspielen zwecks Auszahlung von UVG-Leistungen; 

methodisches und höchst arglistiges Vorgehen und mit hoher krimineller Energie keinen 

Aufwand scheuen; Ausnützung eines Vertrauensverhältnisses (z.B. zwischen Täter und 

Sozialarbeiter) und der Gutmütigkeit; mit Hartnäckigkeit und Gerissenheit die Opfer 

bearbeiten und dazu bringen, einem Glauben zu schenken: bis 40% 

 

Im schwersten denkbaren Fall wird die Referenzstrafe demnach um 80% erhöht, d.h. für einen 

Deliktsbetrag von CHF 100'000 auf 648 Strafeinheiten.  

 

 

5.5  Individualisierung aufgrund der subjektiven Tatkomponenten 

 
Strafmindernd können wirken: 

- Versuch: bis 75%
139

 

- Gehilfenschaft: 20-70% 

 

 

 

                                                 
139

  Beim Versuch sind das Ausmass der Tatverwirklichung und der Grad der Tatentschlossenheit massgebend. 

Z.B. wirkt sich die eher hohe Tatentschlossenheit erschwerend aus, Urteil OGer BE vom 19.02.2009 in der 

Strafsache gegen K. wegen versuchten Betruges etc., S. 21; Eher geringere Reduktion bei beträchtlichem so 

genannten Gesinnungsunwert, Urteil OGer BE vom 08.06.2010 in der Strafsache gegen F. und F. wegen 

Strafzumessung betr. Betrug und Urkundenfälschung, S. 8 ff.  
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Straferhöhend können wirken:  

- Rein egoistische Beweggründe / Ziele
140

: 10% 

- Ziel: Verschaffen von rein finanziellen Vorteilen auf alle möglichen Arten
140

: 10% 

- Direkter Vorsatz (1. oder 2. Grades): 5-10% 

- Täter hatte durchaus die Möglichkeit, rechtmässig zu handeln, mithin hätte er die strafbare 

Handlung ohne Weiteres vermeiden können (z.B. hat er nicht aus einer besonderen 

Notlage heraus gehandelt): bis 10% 

 

 

5.6  Individualisierung aufgrund der Täterkomponenten 

 
Strafmindernd können wirken: 

- Psychische starke Vorbelastung: 5% 

- Völlige Vorstrafenfreiheit: 0-5% 

- Persönliche Verhältnisse im Tatzeitpunkt: Der Täter befand sich im Tatzeitpunkt in 

unverschuldeter schlechter/schwieriger finanzieller Lage (z.B. Überschuldung und für vier 

minderjährige Kinder aufkommen müssen); unverschuldete finanzielle Notlage: 5% 

- Überdurchschnittliche Strafempfindlichkeit: z.B. Familie mit drei Kindern, welche der 

Täter zu unterstützen hat (leicht erhöhte Strafempfindlichkeit); arbeitsmässig nicht 

integriert und zunehmend sozial isoliert sowie gesundheitlich angeschlagen (leicht erhöhte 

Strafempfindlichkeit); schwierige persönliche Verhältnisse; als Folge des Strafverfahrens 

überdurchschnittlich hohe Belastung durch die Medien bis hin zur Traumatisierung: bis 

25% 

- Kooperatives Verhalten, Einsicht und Reue zeigen, jeweils in Kombination mit einem 

Geständnis: 20-33% 

- Einsicht und Reue zeigen durch Bemühungen des Täters um Wiedergutmachung, ohne 

dass der Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. d StGB gegeben ist (z.B. Bereitschaft zu 

zivilrechtlichen Lösungen mit den Geschädigten): 5-10% 

- Gesetzlicher Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. d StGB: 10-80% 

- (Zu) lange Strafverfahrensdauer, ohne dass der Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e 

StGB gegeben ist: bis 10% 

- Gesetzlicher Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e StGB: 10-40% 

- Verletzung des Beschleunigungsgebots: bis 30% 

 

Straferhöhend können wirken: 

- Vorstrafen, insbesondere einschlägige: bis 50% 

- Keine Einsicht in das Unrecht seines Handelns, fehlende Reue: 0-5% 

- Zusätzliches anderes oder gar gleiches Delikt während der laufenden Strafuntersuchung 

oder des laufenden Rechtsmittelverfahrens: bis 40%
141

 

                                                 
140

  Die Bereicherungsabsicht ist ein Tatbestandsmerkmal des Betrugs. Aufgrund des Doppelverwertungsverbots 

wird nicht die Bereicherungsabsicht als solche berücksichtigt, sondern in welchem Ausmass diese gegeben 

ist; Wiprächtiger, in: BSK StGB I, Art. 47 N. 77.  
141

  Urteil OGer BE vom 27.03.2009 in der Strafsache gegen H. wegen Betrugs, S. 18 f.; Urteil OGer BE vom 

11.05.2010 in der Strafsache gegen B. wegen Betrugs, S. 19 ff.; Urteil OGer BE vom 23.07.2010 in der 

Strafsache gegen E. wegen Betrugs, S. 18 ff.; Urteil OGer BE vom 08.04.2008 in der Strafsache gegen N. 

wegen Betrugs und Urkundenfälschung, S. 17; Urteil OGer BE vom 08.04.2008 in der Strafsache gegen R. 

wegen Betrugs und Urkundenfälschung, S. 19 f.; Urteil OGer BE vom 19.02.2009 in der Strafsache gegen 

K. wegen versuchten Betruges, Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte und Irreführung der 

Rechtspflege, S. 21 f.; Urteil OGer BE vom 22.10.2010 in der Strafsache gegen M. wegen versuchten 

Betruges, S. 8 f.; Urteil OGer BE vom 16.04.2010 in der Strafsache gegen L. wegen versuchten Betrugs und 

Urkundenfälschung, S. 26 f.; Urteil OGer BE vom 12.11.2009 in der Strafsache gegen E. wegen Betrugs, 
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6. Qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung  

 Art. 158 Ziff. 1 al. 3 StGB 
 

 

6.1  Gesetzestext 

 
„Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines 

Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder 

eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter 

Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am 

Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe bestraft.“ 

                                                                                                                                                         
S. 39 ff.; Urteil OGer BE vom 26.11.2009 in der Strafsache gegen B. und M. wegen Betrugs, 

Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Neubeurteilung) / Rückversetzung, S. 46 ff.; Urteil OGer BE vom 

19.06.2009 in der Strafsache gegen Z. wegen Betrugs, S. 27 f.; Urteil OGer BE vom 16.12.2008 in der 

Strafsache gegen G. wegen Betrugs, Zechprellerei und Nichtmeldens des Wohnsitzwechsels, S. 9; Urteil 

OGer BE vom 24.10.2008 gegen C. wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs, S. 29 f.; Urteil 

OGer BE vom 03.03.2009 in der Strafsache gegen R. wegen Betrugs und Prüfung der Rückversetzung nach 

Art. 89 StGB, S. 34; Urteil OGer ZG vom 06.05.2008 in Sachen Staatsanwaltschaft gegen H., J., und B. 

betr. Veruntreuung, gewerbsmässigen Betrug, betrügerischen Konkurs etc., S. 26 f.; Urteil OGer ZG vom 

16.02.2010 in Sachen Staatsanwaltschaft gegen W. betr. Betrug, S. 9 f.; Urteil OGer TG vom 04.04.2006 in 

Sachen O. gegen Staatsanwaltschaft betr. mehrfacher Betrug, allenfalls mehrfache Urkundenfälschung etc., 

S. 31 ff.; Urteil OGer TG vom 17.04.2007 in Sachen H. gegen Staatsanwaltschaft betr. Betrug und 

Urkundenfälschung, S. 7 ff.; Urteil OGer TG vom 15.11.2007 in Sachen G. gegen Staatsanwaltschaft betr. 

Betrugsversuch und Irreführung der Rechtspflege, S. 11 f.; Urteil OGer TG vom 01.06.2010 in Sachen K. 

gegen Staatsanwaltschaft betr. Betrug, S. 9 f.; Urteil OGer TG vom 11.06.2009 in Sachen R. gegen 

Staatsanwaltschaft betr. mehrfacher Betrug, mehrfacher Pfändungsbetrug etc., S. 7 ff.; Entscheid KGer SG 

vom 23.05.2007 in der Sache Staat gegen J. betr. Veruntreuung, Betrug, S. 7 ff.; Entscheid KGer SG vom 

07.07.2010 in der Sache Staat gegen N. betr. Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug, S. 8 f.; Entscheid KGer 

SG vom 05.07.2010 in der Sache Staat gegen M. betr. Betrug, Urkundenfälschung etc., S. 4 f.; Entscheid 

KGer SG vom 20.08.2008 in der Sache Staat gegen Z. betr. Betrug, Urkundenfälschung etc., S. 4 ff.; Urteil 

KGer SG vom 13.01.2011 in der Sache Staat gegen K. betr. mehrfache Veruntreuung, versuchten Betrug 

etc., S. 17 f.; Entscheid KGer SG vom 21.10.2009 in der Sache Staat gegen Z. betr. versuchten Betrug, 

S. 6 ff.; Entscheid KGer SG vom 20.08.2010 in der Sache Staat gegen A. betr. versuchten Betrug etc., 

S. 15 f.; Entscheid KGer SG vom 24.06.2008 in der Sache Staat gegen B. betr. Betrug, versuchten Betrug, 

Urkundenfälschung etc., S. 13 f.; Entscheid KGer SG vom 26.01.2010 in der Sache Staat gegen K. betr. 

mehrfachen Betrug, Betrugsversuch etc., S. 34 f.; Entscheid KGer SG vom 11.03.2008 in der Sache Staat 

gegen E. betr. versuchten Betrug, Veruntreuung etc., S. 7 f.; Entscheid KGer SG vom 01.07.2008 in der 

Sache Staat gegen P. betr. Betrug, Urkundenfälschung, S. 4 f.; Entscheid KGer SG vom 21.11.2007 in der 

Sache Staat gegen R. betr. Betrug, mehrfachen versuchten Betrug, mehrfache Veruntreuung etc., S. 10 ff.; 

Entscheid KGer SG vom 07.07.2010 in der Sache Staat gegen N. betr. mehrfachen, teilweise versuchten 

Betrug, mehrfache Urkundenfälschung etc., S. 18 ff.; Urteil OGer ZH vom 21.08.2009 in Sachen D. gegen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat betr. mehrfache Veruntreuung etc., S. 14 f.; Urteil OGer ZH vom 

30.09.2009 in Sachen L. gegen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland betr. mehrfache Veruntreuung etc., 

S. 11 ff.; Urteil OGer ZH vom 23.06.2009 in Sachen Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl gegen A. betr. 

Gehilfenschaft zu Betrug etc., S. 10 ff.; Urteil OGer ZH vom 16.03.2009 in Sachen Staatsanwaltschaft 

Zürich-Sihl gegen H. betr. mehrfacher Betrug, S. 32 ff.; Urteil OGer ZH vom 08.01.2009 in Sachen 

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl gegen M. betr. mehrfacher Betrug etc., S. 7 ff.; Urteil OGer ZH vom 

21.04.2009 in Sachen Staatsanwaltschaft IV gegen V. betr. mehrfachen Betrug und Widerruf, S. 5 ff.; Urteil 

OGer ZH vom 08.05.2009 in Sachen R. gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl betr. Betrug etc., S. 8 ff.; 

Urteil OGer ZH vom 05.05.2009 in Sachen V. gegen Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis betr. mehrfachen 

Betrug etc., S. 6 ff.; Urteil OGer ZH vom 19.01.2010 in Sachen N. gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl 

betr. mehrfacher Betrug etc., S. 8 ff.; Urteil OGer ZH vom 07.05.2010 in Sachen Staatsanwaltschaft Zürich-

Limmat gegen K. betr. gewerbsmässigen Betrug etc., S. 14 ff.; Urteil OGer ZH vom 05.03.2010 in Sachen 

P. gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat betr. mehrfachen Betrug, S. 18 ff. 



 - 31 - 

„Wer als Geschäftsführer ohne Auftrag gleich handelt, wird mit der gleichen 

Strafe belegt.“ 

 

„Handelt der Täter in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu 

bereichern, so kann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren 

erkannt werden.“ 

 

 

6.2  Referenzsachverhalt 

 
Der Täter, welcher bei einer AG als Finanzverantwortlicher angestellt ist, nutzt die aufgrund 

seiner Stellung bestehende Verfügungsberechtigung über die Bankkonten der AG und 

unterzeichnet einen Vergütungsauftrag, aufgrund dessen eine Geldsumme in der Höhe von 

CHF 100'000 von einem Konto der AG auf sein Privatkonto überwiesen und damit der AG 

entzogen wird. Er tut dies, obwohl er gegenüber der AG die Pflicht hätte, deren 

Vermögenswerte ausschliesslich für die Geschäfte der AG zu verwenden und nutzt damit das 

Vertrauen der AG (Treugeber) aus, um an zusätzliche Vermögenswerte zu gelangen.  

 

 

6.3  Referenzstrafe 

 
Bei der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung schlägt sich das qualifizierende 

subjektive Tatbestandselement der Bereicherungsabsicht in der Erhöhung des Strafrahmens 

nieder. Daher kann hier eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verhängt werden. Hinsichtlich 

der Mindeststrafe von einem Jahr besteht unlängst Kritik: Eine Mindeststrafe von einem Jahr 

wäre einzig bei einer Höchststrafe von zehn Jahren, wie sie bei der Revision von 1995 von 

der Expertenkommission ursprünglich vorgeschlagen war, gerechtfertigt, der obere 

Strafrahmen wurde jedoch letztendlich auf fünf Jahre reduziert. Zudem wurde mit der 

Revision für das bis dahin geltende Qualifikationsmerkmal der Gewinnsucht die 

Rechtsprechung zur unrechtmässigen Bereicherung übernommen, sodass seit dieser Revision 

von 1995 der Unrechtsgehalt dieser Bestimmung nicht mehr gleich war.
142

 Diese Kritik wird 

z.B. durch die heutige bernische Rechtsprechung bestätigt, welche die Strafdrohung des 

qualifizierten Treuebruchs demnach so versteht, dass gemäss Art. 158 Ziff. 1 al. 1 und al. 3 

StGB auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe erkannt werden kann.
143

 Aus den 

erwähnten Gründen wird denn auch mit dem vorgeschlagenen Bundesgesetz über die 

Harmonisierung der Strafrahmen die Mindeststrafe von einem Jahr gestrichen und die 

Strafdrohung von Art. 158 Ziff. 1 al. 3 StGB auf „Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

Geldstrafe“ angepasst werden
144

, sodass in den Fällen von Bereicherungsabsicht (Art. 158 

Ziff. 1 al. 3 und Ziff. 2 StGB) die gleiche Strafdrohung bestehen wird. Da die Mindeststrafe 

von einem Jahr, welche im Übrigen als Kann-Vorschrift ausgestaltet ist, aus vorgenannten 

Gründen bereits heute zweifelhaft ist, rechtfertigt es sich, die erarbeitete Tabelle zum 

Deliktsbetrag
145

 auch auf die aktuelle Version des Vermögensdelikts der qualifizierten 

ungetreuen Geschäftsbesorgung anzuwenden. Folglich gilt für den Referenzsachverhalt mit 

einem Deliktsbetrag in der Höhe von CHF 100'000 die Referenzstrafe von 360 Strafeinheiten.  

                                                 
142

  Erläuternder Bericht zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Strafrahmen, S. 20.  
143

  Urteil WSG BE vom 12.02.2010 in der Strafsache gegen U. und G. wegen qualifizierter ungetreuer 

Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung etc., S. 71 ff.  
144

  Vorentwurf zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Strafrahmen, S. 6.  
145

  Siehe vorne unter 2.3.1, a/aa, S. 8.  
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Die Referenzstrafe bietet Raum für hier mögliche Strafminderungsgründe, die den 

Strafrahmen gegen unten nicht öffnen: Vorgehen mit sehr geringer krimineller Energie (bis 

10%), völlige Vorstrafenfreiheit (0-5%), insbesondere unverschuldete finanzielle 

Schwierigkeiten/Notsituation im Tatzeitpunkt (bis 5%), Geständnis (20-33%), Bemühungen 

gegenüber dem Treugeber bzw. dessen Gläubigern, ohne dass der Strafmilderungsgrund von 

Art. 48 lit. d StGB gegeben ist (bis 10%). Für den leichtesten Fall ergibt sich demzufolge bei 

einem Deliktsbetrag von CHF 100'000 eine gesamte Strafminderung von 63%.  

 

 

6.4  Einsatzstrafe objektiver Tatschwere 

 
Der Einstieg erfolgt nach der Tabelle betreffend den Deliktsbetrag, wonach einer 

Deliktssumme von CHF 100'000 360 Strafeinheiten entsprechen. Unterscheidet sich der 

Sachverhalt im konkreten Fall vom Referenzsachverhalt, ist eine höhere Einsatzstrafe etwa 

unter folgenden Umständen möglich: 

 

- Deliktsbetrag im Verhältnis zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Täters 

oder zu den Aktiven und zum Grundkapital der Gesellschaft beträchtlich: 5-10%  

- Mass der Pflichtwidrigkeit (Beurteilung hängt von den im Einzelfall für den Täter 

geltenden Pflichten ab): bis 25% 

- Besondere Vertrauensstellung / Mass des Vertrauensmissbrauchs (z.B. Stellung als 

Steuerkassier und das Interesse der Öffentlichkeit, dass solche Stellungen von den 

Amtsinhabern redlich und gewissenhaft ausgeübt werden): bis 25% 

- Art des Vorgehens: Mittlere kriminelle Energie
146

, wenn sich der Täter in eklatanter Art 

und Weise um das Vermögen der Gesellschaft foutiert (z. B. wenn er im Wissen um die 

finanziellen Schwierigkeiten der Gesellschaft in erheblichem Umfang Lohn bezieht und 

dennoch nicht davor zurückschreckt, sich aus dem Vermögen der Gesellschaft zu 

bereichern): bis 20% 

- Art des Vorgehens: Beträchtliche kriminelle Energie (z.B. wenn der Täter sich trotz einer 

bereits hängigen Strafuntersuchung nicht vom Delikt abhalten lässt): 20-40% 

 

Im schwersten denkbaren Fall wird die Referenzstrafe demnach um 100% erhöht, d.h. für 

einen Deliktsbetrag von CHF 100'000 auf 720 Strafeinheiten.  

 

 

6.5  Individualisierung aufgrund der subjektiven Tatkomponenten 

 
Strafmindernd können wirken: 

- Eventualvorsatz: 5-10% 

- Versuch: bis 75% 

- Gehilfenschaft: 20-70% 

- Teilnahme am Sonderdelikt: 30% 

 

 

                                                 
146

  Es entspricht gerade dem Wesen des Treuebruchtatbestandes, dass der Täter aufgrund seiner Stellung keine 

besonderen Hürden zu überwinden braucht bzw. keiner besonderen Anstrengung bedarf, um das Vermögen 

anzugreifen. Dieser Umstand führt deshalb nicht zum Schluss, es hätte nur eine geringe kriminelle Energie 

vorgelegen; Urteil WSG BE vom 27. August 2010 in der Strafsache gegen W. wegen qualifizierter 

ungetreuer Geschäftsbesorgung, Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung etc., S. 135.  
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Straferhöhend können wirken: 

- Rein egoistische Beweggründe (sich bereichern wollen)
147

: 10% 

- Ziel: rein finanzielle Vorteile / Profit
147

: 10% 

- Rücksichtsloses Verhalten (z.B. die eigenen Konsuminteressen und diejenigen von Dritten 

vor die Vermögensinteressen der Gesellschaft stellen, die in ihrer Aufbauphase einer 

soliden finanziellen Grundlage bedurft hätte); Handeln ohne Skrupel (z.B. willkürlich 

einen bei seiner Gesellschaft eingetretenen Verlust auf einen Kunden abschieben): bis 

20% 

- Die Verletzung des Vermögens wäre für den Täter leicht zu vermeiden gewesen (z.B. da 

er sich nicht in einer finanziellen Notsituation befand): bis 10% 

 

 

6.6  Individualisierung aufgrund der Täterkomponenten 

 
Strafmindernd können wirken: 

- Völlige Vorstrafenfreiheit: 0-5% 

- Persönliche Verhältnisse im Tatzeitpunkt: Der Täter befand sich im Tatzeitpunkt in 

unverschuldeten finanziellen Schwierigkeiten: 5% 

- Überdurchschnittliche Strafempfindlichkeit (z.B. als vierfacher Familienvater): bis 25% 

- Einsicht und Reue in Kombination mit einem Geständnis: 20-33% 

- Einsicht und Reue in Kombination mit einem Teilgeständnis: bis 10% 

- Bemühungen des Täters gegenüber dem Treugeber bzw. dessen Gläubigern, ohne dass der 

Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. d StGB gegeben ist (z.B. Umstand, dass der Täter 

für Forderungen von Gläubigern der Gesellschaft persönlich aufkommen will und einen 

(kleinen) Teil davon bereits beglichen hat): 5-10% 

- Gesetzlicher Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. d StGB: 10-80% 

- (Zu) lange Strafverfahrensdauer, ohne dass der Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e 

StGB gegeben ist: bis 10% 

- Gesetzlicher Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e StGB: 10-40% 

- Verletzung des Beschleunigungsgebots: bis 30% 

 

Straferhöhend können wirken: 

- Vorstrafen, insbesondere einschlägige: bis 50% 

- Fehlende Reue und keine Einsicht in das Unrecht der Tat: 0-5% 

- Zusätzliches anderes oder gar gleiches Delikt während der laufenden Strafuntersuchung: 

bis 40%
148

 

                                                 
147

  Wie erwähnt ist die Bereicherungsabsicht ein Tatbestandselement des qualifizierten Falles und führt damit 

zum erhöhten Strafrahmen. Aufgrund des Doppelverwertungsverbots darf die Bereicherungsabsicht per se 

nicht noch ein zweites Mal im Rahmen der Strafzumessung straferhöhend wirken. Was jedoch straferhöhend 

wirkt, ist der Umstand, dass der Täter sich bereichern wollte, mithin aus egoistischen Beweggründen 

handelte, bzw. in welchem Ausmass die Bereicherungsabsicht gegeben ist; vgl. S. 19 und Fn. 122.  
148

  Zum Ganzen insbesondere: Urteil WSG BE vom 27.08.2010 in der Strafsache gegen W. wegen 

qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung etc., 

S. 135 ff; Urteil WSG BE vom 12.02.2010 in der Strafsache gegen U. und G. wegen qualifizierter 

ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung etc., S. 74 ff; Entscheid KGer SG vom 17.12.2008 in 

der Sache Staat gegen W. betr. mehrfache Veruntreuung, mehrfache qualifizierte ungetreue 

Geschäftsbesorgung, mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung, S. 10; Entscheid KGer SG vom 09.06.2010 

in der Sache Staat gegen W. betr. Unterlassung der Buchführung, ungetreue Geschäftsbesorgung, evtl. 

Veruntreuung, Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, Misswirtschaft, Widerhandlung gegen 

das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Vergehen gegen das Bundesgesetz über 

die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, S. 5; Urteil OGer ZG vom 15.09.2009 in 

Sachen Staatsanwaltschaft gegen J. betr. qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung und Misswirtschaft, 
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7.   Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung  

  Art. 164 Ziff. 1 StGB 
 

 

7.1  Gesetzestext 

 
„Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen vermindert, 

indem er Vermögenswerte beschädigt, zerstört, entwertet oder unbrauchbar 

macht, Vermögenswerte unentgeltlich oder gegen eine Leistung mit 

offensichtlich geringerem Wert veräussert, ohne sachlichen Grund anfallende 

Rechte ausschlägt oder auf Rechte unentgeltlich verzichtet, wird, wenn über 

ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden 

ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.“ 

 

 

7.2  Referenzsachverhalt 

 
Trotz der Kenntnis über die finanziellen Schwierigkeiten der AG und mit der Möglichkeit des 

Konkurses rechnend, verlangt der Täter als Verwaltungsrat der AG beim Schuldner die 

Überweisung einer Forderung der AG in der Höhe von CHF 100'000 auf sein privates Konto, 

über welches die AG keine Verfügungsmacht hat. Mit der Überweisung auf das Privatkonto 

des Täters geht der Anspruch im Vermögen der AG unter, ohne dass der Täter der AG hierfür 

eine Gegenleistung erbringt. Anschliessend wird über die AG der Konkurs eröffnet. Der 

betreffende Anspruch steht den Gläubigern im Konkurs nicht mehr zur Befriedigung ihrer 

Forderungen zur Verfügung.  

 

 

7.3  Referenzstrafe 

 
Die Mindeststrafe beträgt ein Tagessatz Geldstrafe (Art. 164 Ziff. 1 al. 5 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 

StGB), wobei die angedrohte Höchststrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe reicht. Da es sich 

bei der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung nach Massgabe des zweiten Titels 

des Strafgesetzbuches auch um eine strafbare Handlung gegen das Vermögen handelt, ist die 

zum Deliktsbetrag entwickelte Tabelle
149

 entsprechend anwendbar. Für den 

Referenzsachverhalt mit einem Deliktsbetrag
150

 von CHF 100'000 beträgt demnach die 

Referenzstrafe 360 Strafeinheiten.  

 

 

                                                                                                                                                         
S. 13 ff.; Urteil OGer ZG vom 18.03.2008 in Sachen Staatsanwaltschaft gegen M. betr. mehrfache 

qualifizierte Veruntreuung, Urkundenfälschung und ungetreue Geschäftsbesorgung, S. 16 f.; Urteil OGer 

TG vom 16.06.2009 in Sachen Staatsanwaltschaft gegen W. betr. mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung, 

Unterdrückung von Urkunden, mehrfache Amtsanmassung, mehrfache Urkundenfälschung im Amt sowie 

eventuell Steuerbetrug, S. 16; Urteil OGer ZH vom 24.04.2009 in Sachen M. gegen Staatsanwaltschaft 

Zürich-Sihl betr. mehrfache Veruntreuung etc., S. 23 ff. 
149

  Siehe vorne unter 2.3.1, a/aa, S. 8.  
150

  Obwohl Art. 164 StGB kein Erfolgsdelikt, sondern ein Gefährdungsdelikt ist, spricht man trotzdem von 

„Deliktsbetrag“; Urteil WSG BE vom 21.04.2009 in der Strafsache gegen T. wegen Gläubigerschädigung 

durch Vermögensminderung, S. 194.  
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Die Referenzstrafe bietet Raum für hier mögliche Strafminderungsgründe, die den 

Strafrahmen gegen unten nicht öffnen: Vorgehen mit sehr geringer krimineller Energie (bis 

10%), völlige Vorstrafenfreiheit (0-5%), insbesondere unverschuldete wirtschaftliche 

Angeschlagenheit im Tatzeitpunkt (bis 5%), Geständnis (20-33%). Für den leichtesten Fall 

ergibt sich demzufolge bei einem Deliktsbetrag von CHF 100'000 eine gesamte 

Strafminderung von 53%.  

 

 

7.4  Einsatzstrafe objektiver Tatschwere 

 
Der Einstieg erfolgt nach der Tabelle betreffend den Deliktsbetrag, welche bei CHF 100'000 

360 Strafeinheiten vorsieht. Unterscheidet sich der Sachverhalt im konkreten Fall vom 

Referenzsachverhalt, ist eine höhere Einsatzstrafe etwa unter folgenden Umständen möglich: 

 

-  Deliktsbetrag im Verhältnis zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des 

Täters, zu den Aktiven und zum Grundkapital der Gesellschaft oder gemessen an den 

kollozierten Forderungen beträchtlich: 5-10%  

-  Handeln mit Bedacht und geplant, Verfolgung einer Strategie nicht zum Nutzen der 

Gläubiger: bis 30% 

-  Vollkommenes Ausblenden der Interessen der Gläubiger: 10% 

 

Im schwersten denkbaren Fall wird die Referenzstrafe demnach um 50% erhöht, d.h. für einen 

Deliktsbetrag von CHF 100'000 auf 540 Strafeinheiten.  

 

 

7.5  Individualisierung aufgrund der subjektiven Tatkomponenten 

 
Strafmindernd können wirken: 

- Versuch: bis 75% 

 

Straferhöhend können wirken: 

-  Handeln aus rein egoistischen Motiven, rein eigennütziges Verhalten (die eigenen 

Interessen über die Interessen der Gläubiger stellen): 10% 

-  Streben nach (persönlicher) finanzieller Bereicherung: 20% 

-  Skrupelloses und unverfrorenes Verhalten (z.B. Verkauf des Warenlagers unter Wert in 

einem Zeitpunkt, nachdem der Entschluss zum Konkurs längst gefällt war): bis 20% 

-  Direkter Vorsatz (1. oder 2. Grades): 5-10% 

-  Gefährdung wäre für den Täter leicht zu vermeiden gewesen: bis 10% 

 

 

7.6  Individualisierung aufgrund der Täterkomponenten 

 
Strafmindernd können wirken: 

-  Völlige Vorstrafenfreiheit: 0-5% 

-  Gesundheitliche und unverschuldete wirtschaftliche Angeschlagenheit im Tatzeitpunkt: 

5% 

-  Grundsätzlich kooperatives Verhalten, breitwilliges Aussageverhalten, jeweils in 

Kombination mit einem Geständnis: 20-33% 
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- (Zu) lange Strafverfahrensdauer, ohne dass der Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e 

StGB gegeben ist: bis 10% 

-  Gesetzlicher Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e StGB: 10-40% 

-  Verletzung des Beschleunigungsgebots: bis 30% 

 

Straferhöhend können wirken: 

-  Vorstrafen, insbesondere einschlägige: bis 50% 

-  Uneinsichtigkeit und fehlende Reue, keine Schadenswiedergutmachung: 0-5% 

-  Zusätzliches anderes oder gar gleiches Delikt während der laufenden Strafuntersuchung: 

bis 40%
151

 

 

 

 

8.  Schlusswort 
 

 
Auch die Strafzumessung im Wirtschaftsstrafrecht erfährt endlich eine Unterstützung!  

 

Mit der Lektüre der vorliegenden Masterarbeit erfolgt erstens eine Sensibilisierung auf 

diejenigen Strafzumessungsfaktoren, die im Wirtschaftsstrafrecht insbesondere Anwendung 

finden. Zum Deliktsbetrag – als Element der objektiven Tatkomponente – wird sogar eine 

Tabelle geboten, die den Einstieg in die Strafzumessung betreffend Vermögensdelikte ohne 

bestimmte Mindeststrafe und mit einer Strafdrohung bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe 

erleichtert. Zweitens lernt der Leser das angewandte Strafzumessungsmodell kennen, welches 

auf dem Weg zum konkreten Strafmass von einem Referenzsachverhalt und der 

dazugehörigen Referenzstrafe ausgeht, entsprechend den Abweichungen im Vergleich zum 

Referenzsachverhalt die Einsatzstrafe objektiver Tatschwere festlegt und anschliessend die 

Individualisierung der Strafe vornimmt, indem die subjektiven Tatkomponenten sowie die 

Täterkomponenten berücksichtigt werden. Zu guter Letzt kann gerade beim nächsten Fall von 

Veruntreuung von Vermögenswerten, einfachem Betrug, qualifizierter ungetreuer 

Geschäftsbesorgung oder Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung für die 

Strafzumessung dieses Strafzumessungsmodell zusammen mit den unter Berücksichtigung 

der kantonalen Rechtsprechung dargestellten Erkenntnissen konkret angewendet werden.  

 

Da die erarbeiteten Referenzsachverhalte auf den objektiven Tatkomponenten basieren und 

die Individualisierung der Strafe erst später durch die Berücksichtigung der subjektiven 

Tatkomponenten und der Täterkomponenten stattfindet, können die Referenzsachverhalte 

einerseits in jedem konkreten Fall als Ausgangspunkt verwendet werden und andererseits 

wird dadurch das von Gesetz und Rechtsprechung eingeräumte, weite Ermessen bei der 

Strafzumessung nicht beeinträchtigt, da eine angemessene Individualisierung im Einzelfall 

möglich bleibt.  
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  Zum Ganzen insbesondere: Entscheid KGer SG vom 17.05.2006 in der Sache Staat gegen B. betr. 

Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, S. 18; Urteil WSG BE vom 21.04.2009 in der Strafsache 

gegen T. wegen Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, S. 185, 191, 194 ff.; Urteil WSG BE 

vom 27.08.2010 in der Strafsache gegen W. wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, 

Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung etc., S. 137; Urteil WSG BE vom 12.02.2010 in der 

Strafsache gegen U. und G. wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung etc., 

S. 74.  
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Die für die Strafzumessung bei Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 al. 2 StGB), Betrug (Art. 146 

Abs. 1 StGB), ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 al. 3 StGB) sowie 

Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB) erarbeiteten Listen 

basieren auf der Rechtsprechung der Kantone Zug, Bern, Zürich, Thurgau und St. Gallen der 

letzten zwei bis fünf Jahre. Diese Listen sind keineswegs abschliessend, zumal sich im Leben 

immer wieder neue Sachverhalte und Konstellationen ergeben können, die im Rahmen der 

Strafzumessung eine Berücksichtigung verdienen. Für Innovationen und 

Entwicklungsprozesse in der Rechtsprechung bleibt damit genügend Raum. Die Analyse der 

jeweiligen kantonalen Entscheide hat ergeben, dass die konsultierten Kantone in ihren 

Urteilen zwar – teils sehr detailliert – die einzelnen Strafzumessungsfaktoren auf- und 

ausführen, sich jedoch bei deren Gewichtung damit begnügen, sie als straferhöhend oder 

strafmindernd zu qualifizieren. Das konkrete Ausmass der Gewichtung bleibt leider nach wie 

vor hinter diesen Formulierungen versteckt. Einzig durch verbale Zusätze wie „leicht“ oder 

„erheblich“ kann die konkrete Straferhöhung oder Strafminderung etwas genauer eingeschätzt 

werden. Die bei den einzelnen Strafzumessungsfaktoren genannten, prozentualen 

Rahmengewichtungen konnten daher mehrheitlich nur in der Tendenz der Rechtsprechung 

entnommen werden. Die konkreten Prozentzahlen sind daher vor allem als Vorschläge 

anzusehen.  

 

Es ist unbestritten, dass die Strafzumessung letztlich immer ein Ermessensentscheid des 

Staatsanwalts (im Strafbefehlsverfahren) oder des Richters bleibt, und keine Richtlinien, 

Empfehlungen oder Tabellen für die Strafzumessung je verbindlich sein können. Doch auch 

wenn niemand verpflichtet ist, solche Strafzumessungsmodelle beizuziehen, zeigt die 

Erfahrung, dass die Praxis in der Regel froh ist um derart klare Ansätze und diese daher im 

Alltag auch Beachtung finden. Die Erarbeitung und Existenz solcher Hilfsmittel stellen eine 

Bereicherung für die Rechtsanwendung dar, da sie mindestens als Anhaltspunkte dienen und 

deren Anwendung doch letztlich zu einer begrüssenswerten, gleichmässigeren, einheitlicheren 

und transparenteren Strafzumessung sowohl innerhalb eines Kantons als auch unter den 

Kantonen beiträgt. Das Ziel sollte daher sein, solche Hilfsmittel wie die vorliegende 

Masterarbeit als auf Erfahrungswerten basierender Ausgangspunkt zu nutzen und durch das 

eigene Ermessen zu ergänzen.  

 

In diesem Sinne ist auf eine möglichst breite Verwendung der Erkenntnisse dieser 

Masterarbeit zu hoffen, mit welcher insbesondere versucht wurde, hinsichtlich ausgewählter 

Delikte des Wirtschaftsstrafrechts die Strafzumessungspraxis mehrerer Kantone zu erfassen. 

Es liegt nun – wie auch bei der Strafzumessung selbst – im Ermessen jedes Praktikers, 

inwieweit er das vorliegend erarbeitete Ergebnis als nützlich gewichtet. 
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Anhang 1:  Darstellung der Verurteilungen im Wirtschaftsstrafrecht in den  

   Kantonen Zug, Bern, Zürich, Thurgau und St. Gallen 

 

 

 

 

 

Kanton Zug:  

Verurteilungen des Obergerichts vom 01.01.2006 bis 31.12.2010 
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Kanton Bern:  

Verurteilungen des Obergerichts und des Wirtschaftsstrafgerichts vom 

01.01.2008 bis 31.12.2010 
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Kanton Zürich:  

Verurteilungen des Obergerichts vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 
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Kanton Thurgau: 

Verurteilungen des Obergerichts vom 01.01.2006 bis 31.12.2010 
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Kanton St. Gallen: 

Verurteilungen des Kantonsgerichts vom 01.01.2008 bis 31.12.2010 
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Anhang 2: Selbständigkeitserklärung 
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Leistung selbständig, ohne Mithilfe Dritter und nur unter Ausnützung der 
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